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Anwesenheit 
 
Sitzungsort:  Städt. Mataré-Gymnasium, Meerbusch-Büderich, Niederdoner Straße 36 
 
Beginn der Sitzung:  17:00 Uhr 
Ende der Sitzung:  20:20 Uhr  
 
 
Anwesend 
sind unter dem Vorsitz von Ratsherrn Schoenauer 
 
von der CDU-Fraktion: 
Ratsfrauen Kox (ab TOP 12.0/18:55 Uhr), Pricken, Schoppe,  
Ratsherren, Damblon, Hoppe, Jürgens, Jung, Stüttgen, Wehrspohn (bis TOP 12/18:55 Uhr), 
Sachkundige Bürger Pruschek, Stocks, 
 
von der SPD-Fraktion: 
Ratsfrau Niederdellmann-Siemes (bis TOP 13.0/19 Uhr),  
Ratsherren Losse, 
sachkundiger Bürger Grund (ab TOP 14.0/19Uhr), 
 
von der FDP-Fraktion: 
Ratsfrau Wellhausen, 
Ratsherr Rettig, 
 
von der Fraktion "BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN": 
Ratsherr Peters 
Sachkundiger Bürger Behlen,  
 
 
von der Verwaltung: 
Bürgermeister Spindler, 
Erster Beigeordneter Nowack, 
Herren Gineberg, Wanders, PGSt, 
Herr Unger, FBL 4, 
Frau Neitzert, Herren Gatzlik, Hansen, Hüchtebrock, Kirsten, Lutum, FB 4, 
Herr Trapp, FBL 5 
 
 
 
Gäste: 
Herr Skultéthy, Architekt, zu TOP 3.0 
Herr Becker, Büro Post und Welters, zu TOP 8.0 
Herren Matjeka, Planungsbüro bms, Meyer, Architekt, Wulbeck, Bauverein Meerbusch, zu TOP 12.0 
 
 
Es fehlen: 
      
 
 
 
 
Schriftführer 
Herr Hansen 
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II. ÖFFENTLICHE SITZUNG 

 
Der Ausschuss für Planung, Wirtschaftsförderung, Liegenschaften beschließt, die Tagesordnungspunkte 
4.0 bis einschließlich 7.0 in der zusätzlich vorgesehenen Sitzung am 19. Juni 2006 zu behandeln. Diese 
Sitzung beginne um 16 Uhr, damit ab ca. 19 Uhr Fraktionssitzungen – im gleichen Gebäude – stattfinden 
können. 

 
2.0 Vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr. 6, Meerbusch-Büderich, Friedhofweg/Lindenhof 
2.1 Beschluss über Anregungen gem. § 3 (2) BauGB 
2.2 Beschluss der Entwurfsänderung gem. § 3 (2) BauGB 
2.3 Zustimmung zum Durchführungsvertrag (öffentlicher Teil) 
2.4 Satzungsbeschluss gem. § 10 BauGB 
2.5 Aufhebung des Aufstellungsbeschlusses für den Bebauungsplan Nr. 259 

 
Beschluss: 
 
2.1 Beschluss über Anregungen gem. § 3 (2) BauGB 
 
Der Ausschuss für Planung, Wirtschaftsförderung, Liegenschaften des Rates der Stadt stellt fest: 
 
Der Entwurf des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes Nr. 6, Meerbusch-Büderich, Friedhof-
weg/Lindenhof hat gemäß § 3 (2) Baugesetzbuch vom 27. August 1997 (BGBl. I S. 2141, 
1998 I S. 137) in der bis zum 20. Juli 2004 geltenden Fassung vom 28. März 2006 bis einschließ-
lich 4. Mai 2006 öffentlich ausgelegen. 
 
Über die eingegangenen Anregungen entscheidet der Ausschuss für Planung, Wirtschaftsförde-
rung, Liegenschaften des Rates der Stadt nach Abwägung der privaten und öffentlichen Belange 
gegeneinander und untereinander wie folgt: 
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STADT 
MEERBUSCH 

 

Vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr. 6,  
Meerbusch-Büderich, Friedhofweg/Lindenhof  
 

Beteiligung der Bürger und der Träger öffentlicher Belange 
gemäß § 3 (2) BauGB 
 

 

 
 

   

Einwender:  Nr.: 
Anschrift:       Datum: 

Stellungnahmen, Anregungen, Hinweise Stellungnahme zum Abwägungsvorgang 
und Beschlussvorschläge 

   

 
Einwender Nr. 1 
 
Wolfram Siebeck 
Lessingstrasse 4 
D-40667 Meerbusch 
Schreiben vom 20.04.2006 

 
Ich bin der Pächter der Stallungen des Lindenhofes, 
welche unmittelbar an die Rückseite der Mauer des 
alten Kirchturms angrenzen, sowie der Pächter der 
sich an das für eine Bebauung vorgesehen Grund-
stückes angrenzenden Weiden am Friedhofweg. 
 
Die Beantwortung meiner Fragen zu meinem 
Schreiben vom 11.03.04 habe ich aus dem Internet 
zur Kenntnis genommen. Zugleich möchte ich mich 
für das sehr konstruktive Gespräch mit Herrn Kirs-
ten vom 11.04.06 bei Ihnen bedanken. 
 
Ergänzend zu meinem o.a. Schreiben möchte ich 
nachfolgendes festhalten: 
 

1. Ich begrüße, insbesondere auch aus Si-
cherheitsgründen, dass die Mauer zum alten 
Kirchturm hin nicht geöffnet wird. 

2. Meine Bedenken an der Richtigkeit des 
Verkehrsgutachtens erhalte ich aufrecht. Ich 
bezweifle, dass der Friedhofweg den zukünf-
tigen Verkehr auch nach dem geplanten 
Umbau entsprechend aufnehmen kann. Die 
Parkplatzsituation ist, insbesondere bedingt 
durch Standesamt, Gaststätte Gulasch, Bal-
lettschule etc., heute schon an bestimmten 
Tagen sehr unbefriedigend. Sie wird sich si-
cherlich eher weiter verschärfen. Ferner ist 
in dem Gutachten auch nicht berücksichtigt 
worden, dass wir auch regelmäßig mit unse-
ren Pferden dort entlang müssen. Vielleicht 
sollte in diesem Zusammenhang auch noch 
einmal über die Schaffung eines Parkplatzes 
am Apelter Weg / Landsknecht nachgedacht 
werden. 

3. Die Belieferung meines Stalles scheint 
nach Ihrer Beantwortung geklärt. 

4. Den Misthaufen werde ich auf die Rücksei-
te des Lindenhofes links von dem Eingang 
verlegen ( siehe Skizze). Es wird relativ tro-
ckener Mist (Späne und Leinstreu) anfallen, 
den wir regelmäßig entsorgen lassen wer-
den. 

5. Die zur Zeit noch existierende restliche 
Mauer am Ende des Lindenhofes ( siehe 
Skizze) muss durch einen entsprechenden 
Eingang ersetzt werden, sodass dann auch 
ein zweiter Fluchtweg wieder zur Verfügung 
stehen wird. Auch muss über diesen Weg 
die Entsorgung (Mistabfuhr) vorgenommen 
werden. 

6. Die von mir gepachteten Pferdekoppel 
muss einen neuen Eingang im Bereich des 
Friedhofweges erhalten (siehe Skizze). 

 
Abschließend möchte ich noch anmerken, dass der 
Lindenhof ca. einen halben Meter unterhalb des 
Straßenhöhe des Friedhofweges liegt. Die Dach-
entwässerung und die Entwässerung des Innenho-

 
Die Hinweise und Darstellungen werden zur Kennt-
nis genommen. 
 
Den Anregungen des Einwenders aus der frühzeiti-
gen Beteiligung wurde teilweise gefolgt und im 
Entwurf des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes 
berücksichtigt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu Punkt 1: 
Richtig ist, dass der Vorhabenträger zum jetzigen 
Zeitpunkt sein Interesse an einer Zuwegung über 
den vorhandenen Weg westlich des alten Kirch-
turms auf das private Grundstück der Seniorenresi-
denz zurückgezogen hat. Jedoch hält er diese Opti-
on einer Wegeverknüpfung weiterhin städtebaulich 
für sinnvoll. Sicherheitsproblematiken für Fußgän-
ger werden unter der Annahme einer hypotheti-
schen Anbindung des westlich vorhandenen Weges 
an das private Grundstück der Seniorenresidenz 
nicht erkannt. 
 
Zu Punkt 2: 
Die Bedenken hinsichtlich des Verkehrsgutachtens 
wurden in der Abwägung zur frühzeitigen Beteili-
gung hinreichend erörtert und behandelt. 
Ergänzend wird dargelegt, dass ein Abbau von 
Parkdruck, der aus privaten Nutzungen des weite-
ren Umfeldes — ohne Nachweis einer ausreichen-
den privaten Stellplatzanzahl auf den eigenen 
Grundstücken —resultiert, nicht durch die Schaf-
fung öffentlicher Stellplatzkapazität innerhalb des 
Plangebietes abgedeckt werden kann (vgl. dazu 
auch Entwurfsbegründung S. 11). 
Die Berücksichtigung von Pferdebewegungen ist 
zwar nicht Gegenstand des Verkehrsgutachtens, 
jedoch werden aufgrund der ausgewiesenen Misch-
verkehrsfläche alle Verkehrsteilnehmer zukünftig — 
im Sinne einer erhöhten Rücksichtnahme — bes-
sergestellt. Die entsprechenden Regelungen der 
Straßenverkehrsordnung im Bereich der Mischver-
kehrsfläche gelten selbstverständlich auch für Pfer-
de und deren erforderlichen Begleiter/innen. 
Die Schaffung ergänzender öffentlicher Parkplätze 
wäre durch die Realisierung des rechtskräftigen 
Bebauungsplanes Nr. 206, Meerbusch–Büderich, 
Apelter Weg möglich; ist jedoch nicht Inhalt dieses 
Bebauungsplanes. 
 
Zu den Punkten 3 bis 6: 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
Einer Realisierung der angesprochenen Ände-
rungsnotwendigkeiten stehen die Inhalte des Be-
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Einwender:  Nr.: 
Anschrift:       Datum: 

Stellungnahmen, Anregungen, Hinweise Stellungnahme zum Abwägungsvorgang 
und Beschlussvorschläge 

   

fes erfolgt zur Zeit noch über drei, nur zum Teil 
noch intakte Sickerungsschächte, die sich im Be-
reich des Bauvorhabenträgers befinden. Vor Bau-
beginn muss unbedingt die Entwässerung neu 
geregelt werden, da sonst unser Stall schon bei 
einem normalen stärkeren Regenguss unweigerlich 
unter Wasser stehen würde. Der damalige Investor, 
der den Abriss der Reithalle durchgeführt hat, hat 
diese Arbeiten nicht zu Ende geführt. Zugleich 
weise ich darauf hin, dass die Stallungen des Lin-
denhofes und die Tenne nur teilweise über Funda-
mente verfügen. 
 
Während der Bauphase erwarte ich zudem von 
dem Bauvorhabenträger, dass unsere Grenze ent-
sprechend durch einen geeigneten Bauzaun (auch 
wegen der Pferde) gesichert wird und dass die 
Fluchtwege, auch für die Pferde, entsprechend 
vorhanden sind und freigehalten werden. 
 
Für Rückfragen stehe ich Ihnen gerne zur Verfü-
gung. Auch können Sie oder der Bauvorhabenträ-
ger jederzeit mit mir einen Ortstermin vereinbaren. 
 

bauungsplanes nicht entgegen. 
 
Die momentane Beseitigung der Dachwässer des 
Lindenhofes auf einem fremden Grundstück ohne 
grundbuchrechtliche Regelung ist unzulässig. 
Die Eigentümerin des Lindenhofes hat dafür Sorge 
zu tragen, dass sowohl rechtlich als auch technisch 
eine angemessene Lösung gefunden wird. Der 
Vorhabenträger hat signalisiert, dass er bereit ist, 
bei Erfordernis konstruktiv an der Lösung des Prob-
lems mitzuwirken 
Z.B. besteht die Möglichkeit der Einleitung der an-
fallenden Dachwässer in das städtische Kanalsys-
tem. Die Kosten zur Herstellung der neuen Entwäs-
serungslösung trägt die Eigentümerin des Linden-
hofes. 
 
Soweit im Rahmen der anstehenden Maßnahmen 
möglich, wird der vorgetragenen Bitte zur Grenzsi-
cherung als auch zum Tierschutz durch den Vorha-
benträger entsprochen. Der Vorhabenträger nimmt 
das Angebot eines Gespräches zur Abstimmung 
der Maßnahmen gern an. 
 

  
 

 Träger öffentlicher Belange  
  

 

 
Einwender Nr. 2 
 
Deutsche Telekom AG 
T-Com, PF 10 07 09 
D-44782 Bochum 
Schreiben vom 06.04.2006 

 
Im Planbereich befinden sich Telekommunikations-
linien der Deutschen Telekom AG, die aus dem 
beigefügtem Plan ersichtlich sind. Wir bitten Sie, 
diese Planunterlagen nur für interne Zwecke zu 
benutzen und nicht an Dritte weiterzugeben. 
 
Wir haben dann keine Einwände gegen Ihre Pla-
nungsabsichten, wenn die erforderlichen Betriebs-
arbeiten (z.B. im Falle von Störungen) an den Tele-
kommunikationslinien jederzeit sichergestellt sind 
und die Mindestabstände zu unseren Telekommu-
nikationslinien eingehalten werden. Ein überbauen 
unserer Anlagen ist nicht gestattet. 
 
Bei der Bauausführung ist darauf zu achten, dass 
Beschädigungen an Telekommunikationslinien 
vermieden werden. 
 
Es ist deshalb erforderlich, dass sich die Bauaus-
führenden über die zum Zeitpunkt der Bauausfüh-
rung vorhandenen Telekommunikationslinien der 
Deutschen Telekom AG T-Com, TI NL West, PTI 
14, Hellersbergstr.35, 41460 Neuss über die Lage 
informieren. 
 
Die genaue Örtliche Lage der Telekommunikations-
linien ist ggf. durch Querschläge zu ermitteln. 
 
Die Kabelschutzanweisung der Deutschen Telekom 
AG ist zu beachten. Eine Neuverlegung von Tele-
kommunikationslinien ist zurzeit nicht geplant. 

 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und 
bei der Realisierung der baulichen Maßnahmen 
berücksichtigt. 
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Einwender:  Nr.: 
Anschrift:       Datum: 

Stellungnahmen, Anregungen, Hinweise Stellungnahme zum Abwägungsvorgang 
und Beschlussvorschläge 

   

 
Einwender Nr. 3 
 
Landesbetrieb Straßenbau 
Nordrhein-Westfalen 
Niederlassung Mönchen-
gladbach 
Postfach 101027 
D-41010 Mönchenglad-
bach 
Schreiben vom 25.04.2006 

 
Das o.a. Plangebiet wird im Süden von einen Ab-
schnitt der Landesstraße 30 innerhalb der Orts-
durchfahrt Meerbusch-Büderich begrenzt: Ab-
schnitt 2, Stat. 0,625 bis Stat. 0,636 (Einmün-
dungsbereich Friedhofweg). Baulastträger der 
Landesstraße ist das Land Nordrhein-Westfalen. 
Gegen den o.a. Bebauungsplan werden seitens der 
hiesigen Niederlassung keine Bedenken erhoben, 
wenn folgendes beachtet wird: 
Das Sichtfeld auf den Radweg ist von Bepflanzung 
(Pflanzkübel) > 80 cm freizuhalten. (Sichtfeld = 
Abstand Radweg 1,50m/Schenkellänge beidseitig 
20,0m), siehe Anlage. 
 

 
Der Anregung wird gefolgt. 
Die Freihaltung des Sichtfeldes wird in der Detail-
planung zur Realisierung des Ausbaus des Fried-
hofweges berücksichtigt. 
Der private Abfallcontainer (Flurstück 987) wird aus 
dem öffentlichen Straßenraum auf privaten Grund 
verlegt. 
 

 
Einwender Nr. 4 
 
Rhein-Kreis Neuss 
Der Landrat 
Kreishaus Grevenbroich 
Lindenstrasse 2-16 
D-41515 Grevenbroich 
Schreiben vom 27.04.2006 
 
 

 
Zu der vorgelegten Planung nehme ich wie folgt 
Stellung: 
 
Gesundheitsfürsorge 
 
Das Kreisgesundheitsamt verweist auf seine Aus-
führungen aus der Stellungnahme als Träger öffent-
licher Belange vom 26.03.2004. 
 
Auszug aus der Stellungnahme / frühzeitige Trä-
gerbeteiligung: 
 
Gesundheitsfürsorge: 
 
Aus Sicht des Kreisgesundheitsamtes bestehen 
keine Bedenken gegen die geplante Errichtung 
einer Seniorenresidenz in Meerbusch - Büderich, 
wenn an der lärm exponierten Giebelfassade Süd ( 
Fassade 1 ) keine ruhebedürftigen Räume, Schlaf-
räume, angeordnet werden. 
Den geplanten Einbau mechanischer Be- und Ent-
lüftungssysteme an dieser Fassadenseite hält das 
Kreisgesundheitsamt für ungeeignet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Den Anregungen wird teilweise gefolgt. 
 
 
Gesundheitsfürsorge 
 
 
 
 
 
Auszug aus der Abwägung / frühzeitige Trägerbe-
teiligung: 
 
Der Anregung wird nicht gefolgt. 
 
Die südliche Giebelfassade ist nicht derart lärmex-
poniert, dass ruhebedürftige Räumlichkeiten dort 
nicht angeordnet werden können. Der im Schall-
schutzgutachten vom 24.07.2003 der Ingenieurge-
sellschaft bsp, Düsseldorf ermittelte maximale Beur-
teilungspegel an der relevanten Fassade für den 
maßgebenden Zeitraum (Nachtzeit) beträgt Lr <= 
49 dB(A) und liegt damit um 4 dB(A) über dem 
Beurteilungspegel für ungestörten Schlaf bei teil-
weise geöffneten Fenstern (Kippstellung) gemäß 
DIN 18005. 
Unter Berücksichtigung dieses speziellen Sachver-
haltes wird die betroffene Fassade mit schallge-
dämmten Fenster- oder Fassadenlüftungselemen-
ten zur Be- und Entlüftung ausgestattet, die bei 
automatischem Betrieb eine ausreichend raumhy-
gienische Situation im Hinblick auf die DIN 1946 
auch zur Nachtzeit schaffen. Durch den automati-
schen Betrieb ist sichergestellt, dass auch Men-
schen mit eingeschränkten motorischen Fähigkeiten 
ausreichend raumhygienische Bedingungen vorfin-
den. 
Gesichert ist diese Maßnahme durch die entspre-
chende textliche Festsetzung im Bebauungsplan-
entwurf. 
Weiterhin ist vorgesehen, die betroffenen Räum-
lichkeiten auch mittelbar (d.h. über die Flure) an das 
Be- und Entlüftungssystem der Flurbereiche anzu-
schließen. 
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Einwender:  Nr.: 
Anschrift:       Datum: 

Stellungnahmen, Anregungen, Hinweise Stellungnahme zum Abwägungsvorgang 
und Beschlussvorschläge 

   

 
Wasserwirtschaft 
 
Aus wasserrechtlicher Sicht bestehen gegen die 
vorgelegte Planung; d.h. Versickerung des Dach-
niederschlagswassers mittels Rohr-Rigolen und 
Beseitigung des Niederschlagswassers von Fahr- 
und Stellflächen über eine Mulde, keine Bedenken, 
wenn nachfolgende Maßgaben beachtet werden: 
 
1. Auf Grund der Entfernung zwischen den 

zu entwässernden Verkehrsflächen und dem 
Muldenstandort muss anfallendes Nieder-
schlagswasser gepumpt werden, sofern es nicht 
oberflächlich z.B. über Rinnen der Versickerung 
zulaufen kann. Die Einleitung in die Mulde muss 
in jedem Fall oberirdisch erfolgen und die 
Einstautiefe der Anlage darf 30 cm nicht über-
schreiten. 

2. Versickerungsanlagen sind grundsätzlich 2 
m von Grundstücksgrenzen und dem 1,5-fachen 
der Baugrubentiefe von Gebäuden ohne was-
serdruckhaltende Abdichtung der Unterkellerung 
sowie mit der Anlagensohle mindestens 1 m 
über dem höchsten zu erwartenden Grundwas-
serstand anzulegen. 

 
Ergänzende Information: 
 
Antragsformulare für die wasserrechtliche Erlaubnis 
zur Versickerung des Niederschlagswasserfinden 
stehen im Internet unter: www.rhein-kreis-neuss.de 
unter der Rubrik „Bürger" nach Eingabe des Such-
begriffs „wasserrechtliche Erlaubnis". Wählen Sie unter 
den angezeigten Möglichkeiten „Niederschlagswasser 
in den Untergrund oder in ein Gewässer einleiten 
durch private Haushalte und Landwirtschaft- Antrag". 
 
 
Ergänzungsschreiben vom 04.05.2006 zur Stel-
lungnahme vom 27.04.2006: 
 
Ergänzend zur Stellungnahme als Träger öffentli-
cher Belange im Rahmen der Offenlage vom 
27.04.2006 wird aus wasserwirtschaftlicher Sicht zu 
o.g. Planung wie folgt Stellung genommen: 
 
Die Präzisierung der Art und Weise der Nieder-
schlagswasserbeseitigung zeigt, dass mit der Be-
schreibung Regenwasser von Fahrflächen über die 
belebte Bodenzone nicht die im Anhang der Offen-
lage dargestellte Mulde sondern Vegetationsflä-
chen, die undurchlässig gestalteten Flächen an-
grenzen, gemeint sind. 
 
Den Ausführungen wird unter der Vorraussetzung 
zugestimmt, dass alle Bereiche, in denen gezielt 
versickert werden soll, frei von Kontaminationen 
des Untergrundes sind. In diesem Sinne sind die 
Hinweise zu durchlässigen Flächenbefestigungen 

 
Wasserwirtschaft 
 
Die Hinweise zur Versickerung des Dachnieder-
schlagswassers mittels Rohr–Rigolen sind in der 
Entwurfsplanung / Entwässerung bereits berück-
sichtigt worden. 
 
Die Beseitigung von Niederschlagswässern von 
Fahr- und Stellflächen über eine Mulde kommt nicht 
zur Ausführung. (In der Vorentwurfsphase zum 
vorhabenbezogenen Bebauungsplan war die Besei-
tigung eines Teiles der Dachflächenwässer über 
eine wechselfeuchte Mulde vorgesehen. Dieser 
Planungsansatz musste inzwischen jedoch auf-
grund technischer und konstruktiver Anforderungen 
aufgegeben und durch das Prinzip der Rohr–Rigole 
ersetzt werden. 
 
Die Beseitigung der Niederschlagswässer erfolgt 
weiterhin vollständig auf dem eigenen Grundstück 
der Seniorenresidenz und ist im Bebauungsplan 
textlich festgesetzt. 
 
Für die Beseitigung der Niederschlagswässer von 
Fahr- und Stellflächen werden die Anregungen aus 
dem Ergänzungsschreiben des Rhein–Kreises 
Neuss vom 04.05.2006 in der weiteren Detailpla-
nung berücksichtigt. 
Im Bebauungsplan ist festgesetzt, dass belasteter 
Untergrund unterhalb von Versickerungsanlagen als 
auch unterhalb wasserdurchlässiger Flächenbefes-
tigungen (z.B. Schotterrasen) vollständig entfernt 
und durch grundwasserneutrales Bodenmaterial 
ersetzt wird. 
 



9 
 

 

STADT 
MEERBUSCH 

 

Vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr. 6,  
Meerbusch-Büderich, Friedhofweg/Lindenhof  
 

Beteiligung der Bürger und der Träger öffentlicher Belange 
gemäß § 3 (2) BauGB 
 

 

 
 

   

Einwender:  Nr.: 
Anschrift:       Datum: 

Stellungnahmen, Anregungen, Hinweise Stellungnahme zum Abwägungsvorgang 
und Beschlussvorschläge 

   

bzw. der letzte Abschnitt der Stellungnahme der 
Unteren Wasserbehörde vom 01.03.2006 maßge-
bend. 

 
Einwender Nr. 5 
 
Bezirksregierung  
Düsseldorf 
Luftfahrtbehörde 
Postfach 30 08 65 
D-40408 Düsseldorf 
Schreiben vom 28.04.2006 

 
Zu dem vorhabenbezogenen Bebauungsplan Nr. 6 
haben Sie mich als Träger öffentlicher Belange 
anlässlich der öffentlichen Auslegung gem. § 3 (2) 
Baugesetzbuch (BauGB) erneut beteiligt. 
 
Für die von mir zu vertretenden Belange wurde dem 
Vorhaben mit Datum vom 18.07.2005 im Sinne des 
§ 5 Abs. 1 Satz 2 des Gesetzes zum Schutz gegen 
Fluglärm (FluglärmSchG) zugestimmt. 
 
Gegen die o.g. Zustimmung legte die Flughafen 
Düsseldorf GmbH (FDG) mit Datum vom 
17.08.2005 Widerspruch ein, den ich mit Wider-
spruchsbescheid vom 26.09.2005 zurückgewiesen 
habe. Die FDG beklagt nunmehr mit Datum vom 
25.10.2005 diese Zustimmung. Das verwaltungsge-
richtliche Verfahren Flughafen Düsseldorf GmbH / 
Bezirksregierung Düsseldorf (Verwaltungsgericht 
Düsseldorf; Az:: 6 K 4651 / 05) ist eingeleitet. In 
diesem Verfahren hat das Gericht bis dato noch 
keine Entscheidung (Beschluss, Urteil) getroffen. 
 
Bei der Bearbeitung des Satzungsbeschlusses zu 
dem vorhabenbezogenen Bebauungsplan Nr. 6 
bitte ich daher, den Aspekt der ausstehenden ver-
waltungsgerichtlichen Entscheidung über die 
Rechtmäßigkeit meiner Zustimmung zu berücksich-
tigen.  
 
Meine luftrechtliche Bewertung als Grundlage die-
ser Zustimmung wird von mir weiterhin vollinhaltlich 
vertreten. 
 

 
Mit Schreiben der Bezirksregierung Düsseldorf vom 
18. Juli 2005 wurde dem Vorhaben zugestimmt. Die 
Begründung der Bezirksregierung wurde in der 
Beschlussvorlage zum Ergebnis der frühzeitigen 
Trägerbeteiligung vom 17. Januar 2006 wiederge-
geben. 
 
Auf das gegen die Entscheidung der Bezirksregie-
rung vom 18.07.05 anhängige Verwaltungsstreitver-
fahren wird in den Beschlussvorlagen hingewiesen; 
es ist dem Rat und dem im Verwaltungsstreitverfah-
ren beigeladenen Vorhabenträger bekannt. 
 
Der Stadt und dem Vorhabenträger sind die Rechts-
folgen bewusst, die eine fehlerhafte Bejahung der 
Ausnahmevoraussetzungen für die Wirksamkeit des 
vorhabenbezogenen Bebauungsplanes haben 
können. 
 
Das anhängige Verwaltungsstreitverfahren hemmt 
den Fortgang des Bebauungsplanverfahrens nicht. 
 

 
Einwender Nr. 6 
 
Flughafen Düssel- 
dorf GmbH 
Postfach 30 03 63 
D-40403 Düsseldorf 
Schreiben vom 02.05.2006 
(über Rechtsanwalts- 
kanzlei Kapellmann +  
Partner) 

 
Wir zeigen gemäß anliegender Vollmacht an, dass 
wir die rechtlichen Interessen der Flughafen Düs-
seldorf GmbH im Rahmen des Bebauungs-
planverfahrens für den vorhabenbezogenen Bebau-
ungsplan Nr. 6, Meerbusch-Büderich, Friedhof-
weg/Lindenhof, vertreten. Gegen diesen Bebau-
ungsplan erheben wir 
 
Einwendungen. 
 
Im Einzelnen: 
 
1 Bauverbot des § 5 Abs. 1 Satz 1 
 FluglärmG 
 
Der Geltungsbereich des in Aufstellung befindlichen 
vorhabenbezogenen Bebauungsplanes für die 
Seniorenresidenz befindet sich bekanntlich in der 
Lärmschutzzone 2 des Verkehrsflughafens Düssel-
dorf, der von unserer Mandantin betrieben wird. 
Nach § 5 Abs. 1 Satz 1 FluglärmG dürfen im Lärm-

 
Den Einwendungen wird nicht gefolgt. 
 
Bauverbot 
 
Richtig ist, dass sich die Bestimmungen des Geset-
zes zum Schutz gegen Fluglärm (FlugLärmG) auch 
als gesetzliche Schranken der Bauleitplanung an 
die Gemeinde richten. Das FlugLärmG ist somit 
auch ein Planungsgesetz. 
Richtig ist ebenfalls, dass entsprechend FlugLärmG 
§ 5 (1) Satz 1 im Lärmschutzbereich 2 des Flugha-
fens Düsseldorf keine Krankenhäuser, Altenheime, 
Erholungsheime, Schulen und ähnliche in gleichem 
Maße schutzbedürftige Einrichtungen errichtet 
werden dürfen. 
 
Ausnahmen 
 
Gemäß FlugLärmG § 5 (1) Satz 2 kann die nach 
Landesrecht zuständige Behörde jedoch Ausnah-
men zulassen, wenn dies zur Versorgung der Be-
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schutzbereich eines Flughafens u.a. Altenheime 
nicht errichtet werden. Nach § 5 Abs. 1 Satz 2 
FluglärmG kann hiervon die nach Landesrecht zustän-
dige Behörde eine Ausnahme zulassen, wenn dies 
zur Versorgung der Bevölkerung mit öffentlichen Ein-
richtungen oder sonst im öffentlichen Interesse drin-
gend geboten ist. Die Bezirksregierung Düsseldorf hat 
am 18.07.2005 eine solche Zulassungsentscheidung 
getroffen. Diesbezüglich ist vor dem Verwaltungs-
gericht seitens unserer Mandantin Klage erhoben 
worden, über die noch nicht entschieden worden ist. 
 
1.1 Wirkung des Bauverbotes 
 
Das Bauverbot des § 5 Abs. 1 Satz 1 FluglärmG ist 
bei der gemeindlichen Bauleitplanung als Rechts-
vorschrift zwingend zu beachten. Der betroffenen 
Gemeinde steht es nicht mehr frei, eine eigenverant-
wortliche Entscheidung über die Errichtung oder den 
Standort von schutzbedürftigen Daseinsvorsorgeein-
richtungen im Lärmschutzbereich zu treffen. 
 

BVerfG, DÖV 1982, S. 194; Soell, in: Land-
mann/Rohmer, Umweltrecht, § 5 FluglärmG, 
Rn. 17; Lorenz, DB 1973, Beilage 6 S. 5; 
Söfker, in: Ernst/Zinkahn/Bielenberg, § 1 Rn. 
147 a. 

 
Im Gegensatz zum Bauverbot des § 5 Abs. 2 
FluglärmG entfaltet das Verbot des § 5 Abs. 1 Satz 
1 FluglärmG darüber hinaus unmittelbare Wirkung 
gegenüber den einzelnen Grundstückseigentü-
mern. 
 

Soell, a.a.O., Rn, 24; Lorenz, a.a.O., S. 6. 
 
1.2 Relevanz des Bauverbotes für den 
 vorhabenbezogenen Bebauungsplan 
 
Aufgrund der anhängigen Anfechtungsklage bzgl. 
der Zulassungsentscheidung der Bezirksregierung 
Düsseldorf ist diese weder bestandskräftig noch voll-
ziehbar, da die Anfechtungsklage gem. § 80 Abs. 1 
VwGO aufschiebende Wirkung entfaltet. 
 
Selbst wenn man unterstellen wollte, dass die Zu-
lassungsentscheidung nur eine unselbständige 
Verfahrenshandlung ist, hat jedenfalls eine Über-
prüfung dieser Zulassungsentscheidung in einem 
etwaigen Normenkontrollverfahren gegen den Bebau-
ungsplan zu erfolgen. Insoweit besteht eine Parallele 
zu der Situation, wenn das Bebauungsplangebiet im 
Geltungsbereich einer Landschaftsschutzverordnung 
liegt und deshalb eine Befreiung von dieser Verord-
nung erforderlich ist. In einer solchen Fallgestaltung 
ist der Bebauungsplan nur wirksam, wenn mit der 
notwendigen Zulassungsentscheidung sicher zu 
rechnen ist oder bereits eine bestandskräftige Be-
freiung erteilt wurde. Das 
 

völkerung mit öffentlichen Einrichtungen oder sonst 
im öffentlichen Interesse dringend geboten ist. 
Die Nachweisführung des öffentlichen Bedarfs 
wurde der Bezirksregierung durch den Rhein–Kreis 
Neuss mit Bericht vom 24. Juni 2005 und durch die 
Stadt am 28. Juni 2005 übermittelt und von der 
Aufsichtsbehörde anerkannt: 
Von dem Bauverbot des § 5 (1) Satz 1 FlugLärmG 
hat die Bezirksregierung Düsseldorf mit ihrem Be-
scheid vom 18. Juli 2005 eine Ausnahme erteilt und 
dem Vorhaben bezüglich der luftrechtlichen Belan-
ge zugestimmt. 
 
Aufgrund der besonderen Situation (räumliche Lage 
der Stadt — insbesondere des Stadtteils Büderich 
— in Bezug zum Flughafen Düsseldorf) wurde eine 
solche Ausnahme bereits im Bauleitplanverfahren 
zum Altenheim an der Schackumer Straße erteilt 
(Bebauungsplan Nr. 227 A, Meerbusch–Büderich, 
Altenheim Schackumer Straße vom 28. Oktober 
1997). Dieses ca. 800 m vom Zentrum Büderichs 
entfernte vorhandene Altenheim liegt ebenfalls in 
der Lärmschutzzone 2. 
 
Aufschiebende Wirkung 
 
Mit Bescheid vom 18.Juli 2005 hat die Bezirksregie-
rung Düsseldorf eine Ausnahme zugelassen. Diese 
Ausnahme ist rechtmäßig. Obwohl sie noch nicht 
bestandskräftig ist, steht daher das Bauverbot des § 
5 (1) Satz 1 FlugLärmG der Aufstellung dieses 
vorhabenbezogenen Bebauungsplanes nicht ent-
gegen. 
 
Mit Recht weist die Einwenderin darauf hin, dass 
ein vorhabenbezogener Bebbauungsplan für ein 
Bauvorhaben, das dem Bauverbot des § 5 (1) Satz 
1 FlugLärmG unterliegt, auch schon vor der Be-
standskraft einer Ausnahme nach § 5 (1) Satz 2 
FlugLärmG aufgestellt werden kann, wenn für die 
geplante bauliche Nutzung die Erteilung einer Aus-
nahme oder Befreiung rechtlich möglich ist, weil 
objektiv eine Ausnahme- oder Befreiungslage ge-
geben ist. 
 
Entscheidend ist also, ob sich zum Zeitpunkt des 
Satzungsbeschlusses und Inkraftsetzen des Be-
bauungsplanes die erteilte Ausnahme vom Bauver-
bot auch weiterhin abzeichnet, weil objektiv recht-
lich eine Ausnahmelage gegeben ist. Nach dem 
gegenwärtigen Stand ist davon auszugehen, dass 
diese Vorraussetzungen vorliegen. Somit ist auf 
Grund der vorliegenden Ausnahmegenehmigung 
der Bezirksregierung eine Weiterführung des Bau-
leitplanverfahrens grundsätzlich nicht zu verneinen. 
Die Überprüfung der Zulassungsentscheidung in 
einem etwaigen Normenkontrollverfahren steht der 
Flughafengesellschaft frei. 
 
Für das geplante Vorhaben sind die notwendigen 
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BVerwG, BauR 2004, S. 786 ff., 
 
führt hierzu wörtlich aus: 
 

„Wirksam ist der Bebauungsplan hingegen, 
wenn für die geplante bauliche Nutzung die 
Erteilung einer Ausnahme oder Befreiung 
von diesen Bestimmungen rechtlich möglich ist, 
weil objektiv eine Ausnahme- oder Be-
freiungslage gegeben ist und einer Überwin-
dung der naturschutzrechtlichen Verbotsrege-
lung auch sonst nichts entgegen steht. (...) Im 
Übrigen ist allerdings bereits geklärt, dass eine 
bestandskräftig erteilte Befreiung infolge ihrer 
Tatbestandswirkung von allen Staatsorga-
nen, insbesondere auch von den Gerichten, 
zu beachten ist. Läge also ein den Widerspruch 
zwischen Bebauungsplan und Landschafts-
schutzverordnung auflösende Befreiung vor, 
so käme es in der Tat allein auf die Beurteilung 
durch die Fachbehörde an, die die Befreiung 
erteilt hat. Ob die bestandskräftige Befreiung 
zu Recht erteilt worden wäre, ob also eine 
Befreiungslage objektiv gegeben wäre, dürfte 
das Gericht nicht überprüfen." 

 
Der vorhabenbezogene Bebauungsplan Nr. 6 für die 
Seniorenresidenz Sunrise könnte daher nur dann 
wirksam als Satzung beschlossen werden, wenn 
entweder eine bestandskräftige Zulassungsent-
scheidung der Bezirksregierung Düsseldorf vorläge - 
was nicht der Fall ist -, oder jedenfalls eine positive 
Zulassungsentscheidung in objektiv rechtmäßiger 
Weise ergehen könnte. 
 
Basierend auf dieser Rechtslage kann also letztlich 
dahin stehen, ob die Zulassungsentscheidung der 
Bezirksregierung Düsseldorf ein selbständig anfecht-
barer Verwaltungsakt ist oder nicht. Jedenfalls ist der 
vorliegende vorhabenbezogene Bebauungsplan nur 
dann wirksam, wenn die Zulassungsentscheidung 
objektiv rechtmäßig ist. 
 
1.3 Rechtswidrigkeit der  
 Zulassungsentscheidung 
 
Dies ist indes nicht der Fall, sondern die Zulas-
sungsentscheidung der Bezirksregierung Düssel-
dorf erweist sich als rechtswidrig. Im Einzelnen: 
 
1.3.1 Hintergrund und Grundzüge des  
 Bauverbotes 
 
Dem gesetzlichen Bauverbot des § 5 Abs. 1 Satz 
1 FluglärmG liegt die Annahme zugrunde, dass die 
Bewohner bzw. Benutzer schutzbedürftiger Einrich-
tungen empfindlicher auf den Fluglärm reagieren 
als der Durchschnitt der Bevölkerung. Um die Be-
wohner bzw. die Benutzer dieser Einrichtungen 
hinreichend vor dem Fluglärm zu beschützen, ord-

Maßnahmen für die Bewältigung der ausgelösten 
Konflikte v. a. aus Gründen des Schutzes vor Flug-
lärm umfänglich behandelt worden. 
Selbstverständlich werden die Belange des Flugha-
fens besonders beachtet. Jedoch sind auch das 
Eigentumsrecht und die Baufreiheit des Bauherrn, 
die Planungshoheit - die auch verfassungsrechtlich 
gewährleistet ist -, die engere persönliche Lebens-
sphäre sowie das allgemeine Persönlichkeitsrecht 
und die Freizügigkeit auch der älteren Bevölkerung 
in Büderich mit ihrem berechtigten Interesse am 
Verbleiben im vertrauten Wohnumfeld zu beachten. 
 
Ausnahmemöglichkeit 
 
Festzustellen ist, dass es sich bei der Stadt um eine 
kleinere Gemeinde im Verhältnis zu den umliegen-
den Ballungszentren, Duisburg, Krefeld, Neuss und 
Düsseldorf handelt, dessen Stadtteil Büderich und 
hier v. a. der bebaute Allgemeine Siedlungsbereich 
fast vollständig in der Schutzzone 2 liegt. 
 
Die Bedarfsermittlung ist mit entsprechender Sorg-
falt geführt worden. Wesentliche Aussagen dazu 
finden sich in der Entwurfsbegründung (S. 3) unter 
Punkt 3.2 Planungserfordernis und Bedarfsnach-
weis. 
Das Argument der allgemeinen Bedarfs- und 
Zweckmäßigkeitserwägung wird zurückgewiesen. 
Die Bedarfsgrößen sind aus statistischen Daten der 
kleinräumigen Gliederung generiert worden. Auf 
Grund datenschutzrechtlicher Fragen ist keine 
weitergehende Detaillierung möglich. 
Die vorliegenden Daten sind hinreichend genau, um 
sachlich fundierte Schlüsse zu ziehen. Dies ist im 
übrigen eine Herangehensweise, die in der Sozial- 
und Städtebauforschung adäquat ist. 
 
Da die Bedarfsdeckung im Bereich des seniorenge-
rechten Wohnens und Betreuens schon seit gerau-
mer Zeit nicht mehr allein durch Kommunen bewäl-
tigt werden kann (Haushaltslagen, Vorhalten von 
Planungskapazität, etc.), sind somit zunehmend 
private Initiativen als auch PPP–Lösungen (wie im 
vorliegenden Fall) gefragt. 
 
Unter Beachtung der erneuten Bedarfskontrolle und 
der heute fassbaren Erkenntnisse zur demografi-
schen Entwicklung reicht das Angebot bestehender 
Plätze in Büderich nicht aus. Mit dem jetzigen Vor-
haben wird dieser Bedarf nachhaltig gedeckt wer-
den. 
 
Anforderungen an die Standortqualität 
 
Der Argumentation der Einwenderin wird nicht ge-
folgt. 
 
Die Einwenderin übersieht, dass die — vom Rhein-
Kreis Neuss und von der Bezirksregierung Düssel-
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net der Gesetzgeber ein präventives Verbot der 
Ansiedlung dieser Einrichtungen an. Die zugrunde 
liegende gesetzgeberische Intention fasst das 
 

BVerwG, DÖV1982, S. 194, 195 
 
wörtlich wie folgt zusammen: 
 

"Er wollte aus gesundheitspolitischen Gründen 
sicherstellen, dass in exakt abgrenzbaren Ge-
bieten mit voraussehbar besonders hoher 
Fluglärmbelastung grundsätzlich keine 
lärmschutzbedürftigen Gemeinschaftsein-
richtungen der in § 5 Abs. 1 Satz 1 
FluglärmG genannten Art mehr errichtet und 
in einem engeren, voraussichtlich extrem 
lärmbelasteten Bereich keine neuen Wohnge-
biete im Außenbereich festgesetzt werden (vgl. 
BTDrucks.V/355, S. 4; BTDrucks.V/4427, S. 
3, 6; Verhandlungen des Deutschen Bundes-
tages, 6. Wp., S. 5914). Die sich daraus erge-
benden Ziele des Gesetzgebers dienen dem 
Interesse der Allgemeinheit am Schutz 
vor Gefahren, erheblichen Nachteilen und 
erheblichen Belästigungen durch Flug-
lärm und sind mit der verfassungsmäßigen 
Ordnung vereinbar." 

 
Aufgrund des präventiven Verbotes der Ansiedlung 
kommt es nach dem Willen des Gesetzgebers auch 
nicht darauf an, ob die potentiellen Benutzer oder 
Bewohner an Fluglärm gewöhnt sind oder bereit sind, 
diesen hinzunehmen, oder auf die Möglichkeit des 
passiven Schallschutzes bei den entsprechenden 
Gebäuden. Vielmehr ist nach der gesetzlichen 
Ausgangstage die Schutzbedürftigkeit so hoch zu 
bewerten, dass ein generelles Bauverbot angezeigt 
ist. Der Gesetzgeber gibt also der körperlichen Un-
versehrtheit, die durch Art. 2 Abs. 2 GG geschützt ist, 
den Vorrang gegenüber der aus Art. 14 Abs. 1 GG 
folgenden Baufreiheit. 
 
Die Ausnahmemöglichkeit des § 5 Abs. 1 Satz 2 
FluglärmG knüpft folgerichtig auch nicht an eine 
besondere Härte für den Grundeigentümer an, 
sondern an das öffentliche Interesse an der Errich-
tung von schutzbedürftigen Einrichtungen. Mit der Mög-
lichkeit einer ausnahmsweisen Zulassung der Errich-
tung einer solchen Einrichtung bezweckt der Gesetz-
geber offensichtlich die Verhinderung eines Versor-
gungsnotstandes der Bevölkerung, wenn z.B. in 
akzeptabler Entfernung keine Möglichkeit besteht, 
die Einrichtung außerhalb des Lärmschutzbereiches 
des Verkehrsflughafens zu errichten. Zu denken ist da-
bei z.B. an eine kleinere Gemeinde in Gegenden mit 
wenigen Ortschaften, die mit ihrem Gebiet vollständig 
im Lärmschutzbereich eines Flughafens liegt, die aber 
dennoch Bedarf für die Errichtung z.B. einer Grund-
schule hat, weil das bisherige Gebäude z.B. baufällig 
ist und darüber hinaus die nächst gelegene andere 

dorf bestätigte — Alternativlosigkeit des Standortes 
sich nicht nur aus der örtlichen Radizierung des 
Bedarfs an Altenheimplätzen sondern auch aus 
generellen städtebaulichen Standortkriterien unter 
besonderer Berücksichtung alterswissenschaftlicher 
Aspekte ergibt, die Universitätsprofessor Dr. Saup 
(Universität Augsburg) in seiner Expertise vom 03. 
Mai 2005 im Einzelnen dargelegt hat: 
 
• Innerstädtischer, zentraler Wohnstandort; in 

kleineren Orten möglichst in der Nähe des Orts-
kerns (nahe Fußgängerzone, Kirche, Rathaus 
etc.); in größeren Städten möglichst in zentralen 
Stadtteillagen (mit Einkaufszentrum, etc.) 

• kein Wohnstandort „im Grünen“, keine Ortsrand-
lagen. Solche sehr ruhig gelegenen Wohnlagen 
hatte man bis in die 60er Jahre des vergange-
nen Jahrhunderts immer wieder beim Neubau 
von Alteneinrichtungen präferiert; dieses Leitbild 
des Altenwohnheim-, Altenheim- und Altenpfle-
geheimbaus gilt aber heutzutage als überholt. 

• gute Erreichbarkeit und gute Anbindung an den 
öffentlichen und privaten Personennahverkehr. 
Dies ist nicht nur für die Bewohner selbst, son-
dern auch für Angehörige und  Freunde — also 
für das bestehende Kontaktnetzwerk, das auch 
nach Wohnungswechsel aufrecht erhalten blei-
ben soll — wichtig. 

• In Fußgängerentfernung (500 m im Umkreis des 
Wohnstandortes) sollten Einkaufsmöglichkeiten 
(Lebensmittel, Bäcker, Zeitungen, etc.) und eine 
gesunde Infrastruktur für Dienstleistungen (Fri-
seur, Bankfiliale, Gastronomie, etc.) erreichbar 
sein. 

• Medizinische Infrastruktur in Fußgängerentfer-
nung (z.B. Allgemeinarztpraxis, Apotheke). Ein 
Krankenhaus muss sich nicht in der unmittelba-
ren Umgebung befinden. 

• Wünschenswert sind rekreationsbezogene Mög-
lichkeiten im fußläufigen Wohnumfeld (z.B. ge-
fahrlos erreichbare Spazierwege, Parkbank zum 
Ausruhen, Friedhof, Schwimmbad, etc.) 

• sicheres Wohngebiet (möglichst geringe Ge-
fährdung der Älteren durch Straßenkriminalität 
und Vandalismus) 

• Wohngebäude sollte barrierefrei bzw. barriere-
arm erschlossen werden können (z.B. kein 
Wohnstandort an steilen Handlagen) 

 
Die Vorstellung der Einwenderin, mit Eintritt der 
Pflegebedürftigkeit müssten die Senioren ihren 
angestammten Wohnsitz eben verlassen und zu 
ihrem eigenen Schutz in eine ihnen fremde Umge-
bung ziehen, berücksichtigt weder angemessen das 
Bedürfnis der künftigen Heimbewohner auf Auf-
rechterhaltung ihrer angestammten Sozialbezie-
hungen noch das städtebauliche Interesse der 
Stadt, bedarfsgerechte Wohn- und Unterbrin-
gungsmöglichkeiten für alle Kreise der heimischen 
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Grundschule in einer Entfernung liegt, die für Grund-
schüler selbst mittels eines Schulbusses unzumutbar 
wäre. 
 
Nicht ausreichend für die Zulassung einer Ausnah-
me sind folgerichtig reine Zweckmäßigkeit oder 
finanzielle Erwägungen. 
 

Soell in: Landmann/Rohmer, UmweltR, § 5 
FluglärmG, Rn, 3. 

 
Es muss letztlich mit dem Standort der Einrichtung 
im Lärmschutzbereich die Einrichtung als solche 
stehen oder fallen. 
 
1.3.2 Zulassungsentscheidung rechtswidrig 
 
Auf Basis dieser gesetzlichen Ausgangslage hält 
der Zulassungsbescheid vom 08.07.2005 der 
Bezirksregierung Düsseldorf einer rechtlichen Ü-
berprüfung nicht stand, weil mangels eines dringen-
den öffentlichen Interesses an der Errichtung der Seni-
orenresidenz Sunrise objektiv die Voraussetzungen 
des § 5 Abs. 1 Satz 2 FluglärmG nicht erfüllt waren. 
Im Einzelnen: 
 
1.3.2.1 Mangel an Altenheimplätzen irrelevant 
 
Die Bezirksregierung Düsseldorf beruft sich im We-
sentlichen auf einen Mangel an Altenheimplätzen, 
insbesondere im Stadtteil Büderich. In den Stel-
lungnahmen des Rhein-Kreises Neuss und der 
Stadt Meerbusch, auf die sich die Zulassungsent-
scheidung bezieht, wird darüber hinaus auf das Feh-
len von Alternativgrundstücksflächen der Stadt Meer-
busch hingewiesen, zumal alternative Entwick-
lungsansätze nicht vorhanden seien. Dieselbe Ar-
gumentation findet sich auch in der Begründung 
zum Entwurf des vorhabenbezogenen Bebauungs-
plans. 
 
Dies vermag indes nicht zu begründen, warum die 
Ansiedlung der geplanten Seniorenresidenz im 
Lärmschutzbereich dringend geboten ist. Vielmehr 
handelt es sich um allgemeine Bedarfs- und 
Zweckmäßigkeitserwägungen. Die Stadt Meer-
busch und noch nicht einmal der Stadtteil Büderich 
liegen voll umfänglich im Lärmschutzbereich des 
von unserer Mandantin betriebenen Flughafens. Be-
reits deshalb wäre es ohne weiteres möglich, den 
Bedarf an Altenheimplätzen an anderen Standorten im 
Stadtgebiet zu decken. Warum es keine Alternativ-
flächen geben soll, wird aus den uns vorliegenden 
Unterlagen nicht deutlich. Vielmehr handelt es sich 
um eine unsubstantiierte Spekulation der beteiligten 
Behörden. Es ist schlichtweg unglaubwürdig, dass im 
Stadtgebiet der Stadt Meerbusch keine Bauflächen 
vorhanden sein sollen, auf denen ein Altenwohn-
heim errichtet werden könnte. Sofern bisher etwaig 
notwendige Konzepte und Bebauungspläne hierfür 

Bevölkerung zur Verfügung zu stellen. 
 
Der durch die Einwenderin vorgetragene Stand-
punkt steht im deutlichen Widerspruch zu langfristig 
wirkenden städtebaulichen und sozialen Entwick-
lungsmustern einer Kommune. 
Das bloße Abstellen darauf, dass dann eben die 
alten und ältesten Menschen aus der Lärmschutz-
zone wegziehen möchten, ist hinsichtlich einer 
ausgewogenen Sozialpolitik unangemessen, be-
nachteiligend und auch nicht mehr zeitgemäß. 
Im extremen Fall stellt es sich so dar: Ein Mensch, 
der sein ganzes Leben (ca. 80 Jahre) in diesem 
Bereich gelebt, gearbeitet und soziale Interaktion 
gepflegt hat, soll nun „zu seinem Schutz“ — im 
letzten Lebensabschnitt — aus seinem sozialen 
Umfeld umsiedelt werden. Eine diesbezügliche 
Intention des Gesetzgebers wird bezweifelt. 
Übersteigert würde dies bedeuten, dass auch alte 
„schützenswerte“ Menschen, die weiterhin in ihren 
privaten Büdericher Wohnungen leben und sich 
dabei eines privaten Pflegedienstes bedienen oder 
von ihren Kindern gepflegt werden, ebenfalls aus 
der Lärmschutzzone wegzuziehen hätten. 
 
Selbstverständlich sind Sozialbindung und Infra-
struktur aus städtebaulichen Gründen relevant für 
eine menschenwürdige Gestaltung des letzten 
Lebensabschnitts. Eben gerade darauf zielt das 
Konzept des Vorhabenträgers, das gesicherte Er-
kenntnisse aus der neueren Sozialforschung, der 
Standortfindung und des Betriebes einer Senioren-
residenz zu Grunde legt. Die Frage Infrastruktur 
und städtebauliche Integration ist anhand einer 
graphischen Übersicht dokumentiert, der im Zuge 
der Bedarfsnachweisführung erarbeitet wurde und 
der Luftaufsichtsbehörde (Bezirksregierung) vor-
liegt. 
 
Sehr wohl werden in diesem Zusammenhang die 
besondere Bedeutung des Düsseldorfer Flughafens 
als Stadtflughafen im Großraum Düsseldorf sowie 
dessen Interessen gesehen. Jedoch sind auf Grund 
dessen gegebener städtebaulicher Lage Wechsel-
wirkungen zwischen dem Makrostandort und den 
Mikrostandorten unter Beachtung aller Bedürfnisse 
und Rahmenbedingungen abzuwägen und somit 
besonders zu beachten. Insofern ist das Planungs-
ergebnis mit seinem bedeutenden Allgemeinwohlin-
teresse gerade an der konkreten Einrichtung, der 
zeitlichen Dimension und der Auswahl der Örtlich-
keit mit der ausgelösten Betroffenheit zu den beein-
trächtigten Belangen der Bewohner ins Verhältnis 
zu setzen. Die dringende Gebotenheit im öffentli-
chen Interesse des größten Ortsteils der Stadt ist 
angesichts aller aktuellen Umstände im konkreten 
Fall gegeben. Dies ergibt sich aus den erläuterten 
sowie ersichtlichen Gründen der Planung und den 
Zielen der Stadt, der Stadtentwicklungsperspektive, 
der Bevölkerungsprognose sowie der gesetzlichen 
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nicht aufgestellt sind, ist dies ein Versäumnis der 
Stadt Meerbusch, das aber nicht zur dringenden 
Gebotenheit der Ansiedlung der Seniorenresidenz 
"Sunrise" im Lärmschutzbereich des Flughafens Düs-
seldorf führen kann. Wenn bereits der bloße Bedarf für 
eine schützenswerte Einrichtung für die ausnahms-
weise Zulassung nach § 5 Abs. 1 Satz 2 FluglärmG 
genügen würde, wäre das Bauverbot des § 5 Abs. 1 
Satz 1 FluglärmG faktisch gegenstandslos. Keine 
Gemeinde und kein privater Träger baut ein Kran-
kenhaus, ein Altenheim oder eine Schule, wenn hier-
für kein Bedarf gesehen wird. Auch die Be-
zirksregierung Düsseldorf war zunächst der hier ver-
tretenen Auffassung und hielt den Nachweis eines 
dringend gebotenen Bedarfes für nicht geführt. Warum 
es dennoch zum Erlass des Bescheides mit genau 
gegenteiligem Inhalt gekommen ist, kann nicht nach-
vollzogen werden. 
 
1.3.2.2 Konzept, Infrastruktur und  
 Lärmgewöhnung irrelevant 
 
Die Vorhabenträgerin "Sunrise Senior Living Germa-
ny GmbH" beruft sich in ihrem Schreiben vom 
25.05.2004 auf ihr Beherbergungskonzept, das auf 
der Erfahrung beruht, dass die meisten Bewohner der 
Seniorenresidenzen aus der unmittelbaren Nachbar-
schaft der Residenz stammen. Deshalb seien die 
Bewohner an den Fluglärm gewöhnt. Darüber hin-
aus beruft sich die Vorhabenträgerin auf die günsti-
ge Lage des potentiellen Baugrundstückes, da sich 
dieses unmittelbar im Zentrum von Büderich befin-
det. Hierauf nimmt auch die Begründung zum Ent-
wurf des vorhabenbezogenen Bebauungsplans Be-
zug. 
 
Dieser Argumentation ist die Bezirksregierung in 
ihrem Bescheid richtigerweise nicht gefolgt. Diese 
ist der Auffassung, dass die Behauptung bzgl. der 
Bewohnerstruktur nicht belegt ist und insbeson-
dere die älteren Menschen sich zu besonders 
schutzwürdigen Personen entwickeln. Dem ist voll 
umfänglich zuzustimmen. Die angebliche Bewoh-
nerstruktur führt nicht zur Zulässigkeit eines Altenwohn-
heimes im Lärmschutzbereich eines Flughafens. Ent-
sprechend der gesetzlichen Grundannahme soll im 
Lärmschutzbereich generell kein Altenheim errichtet 
werden. Dementsprechend müssen nach Ansicht des 
Gesetzgebers die im Lärmschutzbereich eines 
Flughafens lebenden Personen im Falle eines Um-
zugs in eine Seniorenresidenz aus dem Lärmschutz-
bereich wegziehen. Dies geschieht einzig und allein 
zum Schutz dieser besonders schützenswerten Per-
sonen. Es soll gerade verhindert werden, dass diese 
Personen im Falle ihrer Pflegebedürftigkeit im 
Lärmschutzbereich verbleiben und so gesundheitliche 
Schäden erleiden. Wenn es aber richtigerweise über-
haupt keine Seniorenresidenzen im Lärmschutzbereich 
gibt, würden sich zwangsläufig die Bewohner von 
außerhalb des Lärmschutzbereiches angesiedelten 

Wertschätzung der jeweiligen Für und Wider aller 
mit einem solchen und dem konkreten Vorhaben 
verbundenen ersichtlichen Belange im BauGB 
sowie in den neueren Rechtsentwicklungen. 
 
Das Bauverbot des § 5 (1) FlugLärmG verfolgt das 
Ziel, der Entstehung von immissionsbedingten 
Konfliktsituationen vorzubeugen, soweit die Belan-
ge der örtlichen Versorgung und der infrastrukturel-
len Ausstattung der betroffenen Siedlungskomplexe 
dies zulassen. Es verfolgt hingegen — wie sich aus 
§ 5 (1) Satz 2 FlugLärmG ergibt — nicht das Ziel, 
die betroffenen Orte oder Ortsteile von den notwen-
digen Einrichtungen der Nahversorgung und der 
Infrastruktur allmählich so zu entblößen, dass sie 
schließlich durch Abwanderung aussterben. Selbst-
verständlich bezweckt § 5 (1) FlugLärmG den 
Schutz vor Gefahren, erheblichen Nachteilen und 
erheblichen Belästigungen durch Fluglärm. Dem ist 
im Falle einer zulässigen Ausnahme durch geeigne-
te Vorkehrungen Rechnung zu tragen, insbesonde-
re dadurch, dass die bauliche Anlage den Schall-
schutzanforderungen nach § 6 FlugLärmG genügt. 
Hingegen wird die Auffassung der Einwenderin, 
§ 5 (1) FlugLärmG verlange von alten und kranken 
Menschen „zu ihrem eigenen Schutz“ ihre soziale 
Entwurzelung, d. h. die Aufgabe ihres angestamm-
ten Lebensbereichs und ihrer angestammten Sozi-
alkontakte, durch das Gesetzt nicht gedeckt. 
 
Im Verfahren über die Ausnahmeentscheidung ist 
durch detaillierte Untersuchungsergebnisse belegt 
worden, dass im Ortsteil Büderich der Stadt ein 
erheblicher, anderweitig nicht gedeckter Bedarf an 
Altenheimplätzen besteht, dass dieser Bedarf in 
naher Zukunft rapide ansteigen wird und dass er im 
Ortsteil Büderich selbst — nicht in dessen Umge-
bung — zu lokalisieren ist. Ergänzend wird auf Nr. 
3.2 der Entwurfsbegründung des Bebauungsplanes 
verwiesen. 
 
Es ist im öffentlichen Interesse dringend geboten, 
diese begründete örtliche Nachfrage auch ortsnah 
zu befriedigen. Auf Erkenntnissen über die Lebens-
bedingungen alter Menschen beruhende neue 
Konzepte des Altenwohnens und der Altenpflege, 
die lange nach Inkrafttreten des FlugLärmG entwi-
ckelt und zu gesetzlich ausformulierten Zielvorga-
ben geworden sind, verlangen eine stadtteilbezo-
gene Pflege und Unterbringung und die möglichst 
weitgehende Aufrechterhaltung selbstbestimmt 
nutzbarer (also im Rahmen der verbliebenden Mo-
bilität erreichbarer) Sozialkontakte. 
 
§ 1 Satz 2 PflegeG NRW; 
§§ 2, Abs. 1, 3 Satz 1 SGB XI. 
 
Das steht einer (auch gutgemeinten) Auslagerung 
in Erholungsghettos oder andere Stadtquartiere 
entgegen, die zu einem Verlust der Sozialbezie-
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Seniorenresidenzen auch aus Personen zusam-
mensetzen, die vorher im Lärmschutzbereich 
wohnhaft waren. Dies entspricht der gesetzlichen 
Konzeption des § 5 FluglärmG. Die Annahme in der 
Begründung zum Entwurf des vorhabenbezogenen 
Bebauungsplanes, dass im Falle eines Wegzuges 
die älteren Menschen psychische oder physische 
Schäden erleiden würden, ist zum einen im Hinblick 
zumindest auf physische Schäden abwegig und zum 
anderen, sind diese Überlegungen mit dem überge-
ordneten Schutzziel des § 5 FluglärmG nicht zu 
vereinbaren, Im Rahmen der geplanten Novellie-
rung des FluglärmG ist auch keine Änderung des § 
5 FluglärmG in den maßgeblichen Punkten vorge-
sehen. Offenbar ist also auch der Gesetzgeber zum 
heutigen Zeitpunkt der Auffassung, dass besonders 
schutzwürdige Personen im Lärmschutzbereich eines 
Flughafens nicht angesiedelt oder verbleiben sollen. 
Dahinter steckt zugleich die zu respektierende ge-
setzgeberische Wertung, dass die angeblichen 
negativen Folgen einer Umsiedlung älterer Men-
schen vor dem Hintergrund des Schutzzieles des § 
5 FluglärmG hingenommen werden müssen. 
 
Unerheblich sind darüber hinaus die Möglichkeiten 
von passivem Schallschutz an den Fronten des Senio-
renwohnheimes. Es bedarf eigentlich keiner besonde-
ren Erwähnung, dass ältere Menschen sich nicht nur in 
einem Gebäude aufhalten, sondern auch im Freien, 
Dann sind sie aber ungehindert dem Fluglärm ausge-
setzt. Gerade dies will das Bauverbot des § 5 Abs. 1 
Satz 1 FluglärmG verhindern. Bezeichnenderweise 
geht auch das Dezernat 37 der Bezirksregierung 
davon aus, dass es dem Heimbetreiber kaum gelingen 
dürfte, eine die Interessen der Heimbewohner nicht 
beeinträchtigende Wohnqualität zu sichern. Dem ist 
nichts hinzuzufügen. 
 
Von Interesse sind in diesem Zusammenhang auch die 
Ausführungen der Vertreter des Gesundheitsamtes 
des Rhein-Kreises Neuss im Planfeststellungsver-
fahren zum Ausbau des Verkehrslandesplatzes Mön-
chengladbach, Wir überreichen als Anlage 1 einen 
Auszug aus dem Protokoll des Erörterungstermins 
vom 23.06.2005. Demnach ist im Rahmen dieses 
Termines seitens des Rhein-Kreises Neuss explizit 
darauf hingewiesen worden, dass ältere und alte 
Menschen auf Lärmbelastung ganz anders reagieren 
als jüngere. Dies ist insbesondere auf die geringere 
Schlaftiefe zurückzuführen. Aufgrund dieser führt eine 
Lärmexposition zu verstärkten Aufwachphasen. Eine 
höhere Frequenz an Aufwachphasen führt zu langfris-
tigen gesundheitlichen Beeinträchtigungen. Zu er-
warten sind demnach u.a. eine andere Atemfrequenz 
und das Nachlassen der Leistungs- und Konzen-
trationsfähigkeit. Diese Ausführungen stehen in 
krassem Widerspruch zu der Begründung des Be-
bauungsplanentwurfes. Auf Grundlage der Aussa-
gen im Planfeststellungsverfahren müsste die Stadt 
Meerbusch gerade dafür Sorge tragen, dass die z.Zt. 

hungen führt, der im fortgeschrittenen Alter in der 
Regel nicht mehr reversibel oder kompensierbar ist. 
Gleiches gilt übrigens auch für alte Menschen, die 
die vorstehend benannte Selbstbestimmung und 
Mobilität bereits verloren haben; auch sie profitieren 
von der Aufrechterhaltung bestehender Sozialkon-
takte. Die Erhebung dieser Pflegeziele zu gesetzli-
chen Vorgaben macht sie zugleich zu öffentlichen 
Interessen im Sinne des § 5 (1) Satz 2 FlugLärmG. 
 
Der gewählte Standort liegt in einer Entfernung zum 
Ortsteilzentrum Büderich und zu den meist gesuch-
ten Anlaufstellen für Sozialkontakte (Familienange-
hörige, Kirche, Arzt, Apotheker, Freunde und Nach-
barn, Gastronomie), die für die Mehrzahl der Be-
wohner fußläufig erreichbar und damit für eine 
selbstverantwortete Lebensgestaltung nutzbar ist. 
Die Entfernung beträgt im Durchschnitt weniger als 
500 m. 
 
Vor diesem Hintergrund ist der gewählte Standort 
alternativlos (siehe dazu auch weiter unten); ein 
vergleichbarer Standort mit vergleichbaren Vorzü-
gen existiert im Ortsteil Büderich nicht. Eine Stand-
ortverschiebung würde auch nichts bewirken, da 
das gesamte Ortsteilzentrum Büderich, in welchem 
sich die Anlaufstellen für die Sozialkontakte befin-
den, insgesamt in der Fluglärmzone 2 liegt. Sobald 
die Besucher das durch passiven Schallschutz 
besonders geschützte Gebäudeinnere verlassen, 
um im Rahmen ihrer Möglichkeiten am Leben und 
Treiben des Ortsteilszentrums Büderich teilzuneh-
men, halten sie sich also immer in der Lärmschutz-
zone 2 auf. 
 
Weitere spezielle städtebauliche Standortkriterien 
stellen sich wie folgt dar: 
Eine Einrichtung mit ca. 80 Einheiten und den er-
forderlichen Einheitsgrößen benötigt in Bezug zum 
städtebaulichen Kontext der Stadt (Art und Maß der 
Nutzung als auch das Umfeld berücksichtigend) ein 
Grundstück vom mindestens 6.500 m². Zusätzlich 
zu berücksichtigen sind weitere Flächen für die 
notwendige interne und externe Erschließung 
(Plangebietsgröße des vorhabenbezogenen Be-
bauungsplans ca. 7.700 m²; Entwurfsbegründung S. 
15). 
Der Erwerb einer solchen Flächengröße in integrier-
ter Lage und im Sinne einer langfristigen Vorratsop-
tion — ohne konkreten Vorhabenträger und Betrei-
ber — ist stadtbaupolitisch in der heutigen Zeit nicht 
unproblematisch und bedenklich. Die Stadt selbst 
steht als Betreiber eines Altenheimes nicht zur 
Verfügung. 
 
Alternativstandorte 
 
Die Frage nach Alternativflächen ist sowohl seitens 
der Stadt als auch des Vorhabenträgers untersucht 
worden: 
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im Lärmschutzbereich des Flughafens Düsseldorf 
angesiedelten älteren Bewohner diesen Bereich ver-
lassen, damit sie mit zunehmendem Alter nicht die 
geschilderten gesundheitlichen Beeinträchtigungen 
erleiden. Genau das Gegenteil soll aber auf Basis 
des Bebauungsplans passieren: Die Stadt Meer-
busch ermöglicht mit diesem die Neuansiedlung 
von Senioren im Lärmschutzbereich. 
 
Die in der Nähe befindliche Infrastruktur vermag eben-
falls nicht die dringende Gebotenheit der Ansiedlung 
der Seniorenresidenz gerade im Lärmschutzbereich 
des Verkehrsflughafens Düsseldorf zu rechtfertigen. 
Es gibt im Gebiet der Stadt Meerbusch auch andere 
Standorte, die Über gute Infrastruktur vertilgen und die 
nicht im Lärmschutzbereich des Flughafens liegen. 
 
Letztlich handelt es sich bei sämtlichen Erwägun-
gen der Vorhabenträgerin um bloße Zweckmäßig-
keits- und Wirtschaftlichkeitserwägungen. Offenbar 
befürchtet man keine vollständige Auslastung eines 
anderen Orts angesiedelten Altenwohnheimes zu 
erreichen. Solche Überlegungen führen indes nicht 
zur dringenden Gebotenheit der Ansiedlung der 
Seniorenresidenz im Lärmschutzbereich und sind dar-
über hinaus inhaltlich nicht nachzuvollziehen, da auch 
kein anderer Betreiber rechtmäßigerweise eine 
Seniorenresidenz im Lärmschutzbereich des Ver-
kehrsflughafens Düsseldorf errichten wird können 
und deshalb die älteren Menschen aus dem Stadt-
teil Büderich zwangsläufig in eine etwas weiter 
entfernte Seniorenresidenz werden umziehen müs-
sen. Dies geschieht einzig und allein zu ihrem eige-
nen Schutz. 
 
1.3.2.3 Verstoß gegen Landesentwicklungsplan 
 
Schließlich verstößt der Bebauungsplan auch ge-
gen höherrangiges Recht. Es liegt ein Verstoß 
gegen Ziff. 4.5.2 des Landesentwicklungsplanes 
"Schutz vor Fluglärm" vor. Nach § 13 Abs. 6 LPlG 
sind die Festsetzungen eines Landesentwicklungspla-
nes von den Behörden des Landes im Rahmen der 
ihnen obliegenden Aufgaben zu beachten. 
 
Durch den vorhabenbezogenen Bebauungsplan 
wird neues Baurecht für eine besonders lärmemp-
findliche Einrichtung geschaffen. Die Aufstellung 
des Bebauungsplanes ist notwendig, weil sich die 
geplante Seniorenresidenz nicht in die in der nähe-
ren Umgebung vorherrschende offene Bauweise 
einfügt. Ohne den Bebauungsplan wäre das Vorha-
ben daher unzulässig. Dabei kann es nicht darauf 
ankommen, ob sich die Art der Nutzung in die nähe-
re Umgebung einfügen würde. Eine solche Differen-
zierung ist Ziff. 4.5.2 des Landesentwicklungsplanes 
nicht zu entnehmen. Dieser unterscheidet nicht zwi-
schen der Art und dem Maß der baulichen Nutzung, 
sondern stellt einzig und allein darauf ab, ob durch 
die gemeindliche Bauleitplanung ein Vorhaben 

Die Prüfung hat ergeben, dass außerhalb der 
Lärmschutzzone 2 keine Alternativflächen in Be-
tracht gekommen wären, die den vorgenannten 
generellen als auch speziellen städtebaulichen 
Anforderungskriterien gerecht werden. 
 
Der Vorhabenträger hat sich unabhängig von der 
städtischen Grundstückssituation um entsprechen-
de Flächen bemüht und verschiedene alternative 
Standorte im Stadtteil Büderich geprüft. Alle ihm 
zugänglichen Grundstücksangebote entsprachen 
nicht o. g. Kriterien. Die Flächen waren entweder zu 
klein bzw. nicht agglomerierbar, lagen im periphe-
ren Außenbereich bzw. im Landschaftsschutz oder 
befanden sich nicht im Stadtteil Büderich. Das 
Grundstück am Friedhofweg ist für den Vorha-
benträger bis heute alternativlos. 
 
Dass das Fehlen von Alternativstandorten auf Ver-
säumnissen der Stadt beruht, ist weder zutreffend, 
noch kommt es hierauf an. 
 
Die Stadt besitzt nur eine Fläche, die den beschrie-
benen Standortkriterien für eine Seniorenresidenz 
entspricht. Selbst diese ggf. ausreichend große 
Fläche, eines in Zukunft aufzugebenden zentralen 
städtischen Sportplatzes an der „Kanzlei“, liegt — 
wie auch der gesamte Siedlungsbereich Büderich 
(in einem Radius von ca. 1200 m um den Zent-
rumsbereich Büderichs) — in der Lärmschutzzone 
2. 
 
Entgegen der Unterstellung der Einwenderin be-
treibt die Stadt Fürsorge im Bereich des Altenwoh-
nens. 
So wurde schon Mitte der 70er Jahre im Norden 
Büderichs, außerhalb der Schutzzone 2, ein Son-
dergebiet für ein Büdericher Altenheim — mit nega-
tivem Erfolg — ausgewiesen. Hierbei handelt es 
sich um den zur Zeit in Aufhebung befindlichen 
Bebauungsplan Nr. 93, Meerbusch–Büderich (Haus 
Meer) aus dem Jahre 1974. Jedoch nahm der da-
malige Investor u. a. wegen der peripheren Lage 
zum Siedlungskern Büderich Abstand von einer 
Realisierung. In den folgenden Jahren, in dem der 
Rechtsplan weiterhin verbindlich war, fand sich kein 
anderer potenzieller Investor für diese Fläche. 
Schon Anfang der 1990er Jahre kristallisierte sich 
heraus, dass dieser Standort für ein Altenheim 
wieder aufzugeben ist. 
Auf Grund des Beschlusses des Ausschusses für 
Planung, Wirtschaftsförderung, Liegenschaften vom 
18. Januar 2001 wurde die Vergabe eines - vier 
sächliche Teiluntersuchungsbereiche umfassendes 
- Gutachtens zum Haus Meer (so genanntes 4-
Säulen-Gutachten) vorbereitet. Das Gutachten 
wurde im Kulturausschuss am 16. Juli 2002 vorge-
stellt. Als Fazit des Gutachtens wurde festgestellt, 
dass aus heutiger Sicht eine Verwirklichung des 
Bebauungsplanes Nr. 93 auch im Hinblick auf die 
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ermöglicht wird, das zuvor unzulässig war. Genau 
dies ist vorliegend der Fall, da ein Einfügen im Sinne 
von § 34 BauGB nicht gegeben ist. 
 
1.4 Beeinträchtigung der Einwenderin 
 
Unsere Mandantin ist durch die Aufstellung des 
vorhabenbezogenen Bebauungsplans, obwohl keine 
rechtmäßige Zulassungsentscheidung nach § 5 Abs. 1 
Satz 2 FluglärmG vorliegt und möglich ist, in ihren 
eigenen Rechten beeinträchtigt. Der vorhabenbezoge-
ne Bebauungsplan Nr. 6 ermöglicht die Ansiedlung von 
besonders schutzwürdigen Personen im Lärmschutz-
bereich 2 des Verkehrsflughafens Düsseldorf, die 
nachfolgend Einwendungen gegen den Betrieb des 
Flughafens, gerade gestützt auf ihre besondere 
Schutzwürdigkeit, erheben könnten. Darüber hinaus 
besteht die Gefahr von Entschädigungsforderungen 
gem. §§ 9, 12 FluglärmG. Hierbei spielt es keine 
Rolle, dass u.U. zunächst solche Entschädigungs-
forderungen nicht drohen. Die Neufassung des 
FluglärmG, Anlage 2, sieht u.a. eine deutliche Redu-
zierung der in den Lärmschutzbereichen zulässigen 
Immissionen vor. Es werden dann drei verschiedene 
Schutzzonen eingerichtet, und zwar die Tagesschutz-
zonen 1 und 2 und eine Nachtschutzzone. § 9 Abs. 1 
des Entwurfes sieht für Eigentümer eines in der 
neuen Tagesschutzzone 1 gelegenen Grundstü-
ckes, auf denen Einrichtungen der Daseinsversor-
gung angesiedelt sind, einen Erstattungsanspruch 
für passive Schallschutzmaßnahmen vor, wenn das 
Gebäude nicht bereits zuvor durch Schallschutzmaß-
nahmen hinreichend geschützt worden ist. Ob die im 
Bebauungsplanverfahren geforderten Schallschutz-
maßnahmen, für die Seniorenresidenz auch unter 
Berücksichtigung der Neufassung des FluglärmG 
ausreichend sind, ist aufgrund der noch nicht ab-
schließenden Beratung dieser Neufassung nicht 
gewährleistet. Für den Fall der Erweiterung eines 
bestehenden Flugplatzes sollen sogar nach der 
geplanten Neufassung des FluglärmG noch geringe-
re Anforderungen für das Entstehen einer Entschädi-
gungspflicht des Flugplatzbetreibers gelten. Infolge-
dessen muss unsere Mandantin befürchten, dass im 
Falte des Inkrafttretens des neuen FluglärmG je-
denfalls im Falle einer späteren Erweiterung ihres 
Betriebes selbst dann Entschädigungsforderungen 
seitens der Vorhabenträgerin erhoben werden kön-
nen, wenn die Seniorenresidenz bei der Errichtung mit 
Schallschutzmaßnahmen versehen wird, die nach 
momentanem Recht noch ausreichend sind. Letztlich 
handelt es sich um eine Fallgestaltung, die mit der 
heranrückenden Wohnbebauung an einen emittieren-
den Betrieb verglichen werden kann. In einer solchen 
Fallgestaltung ist allgemein anerkannt, dass der emit-
tierende Betrieb Abwehransprüche geltend machen 
kann. 
 
2 Weitere Abwägungsmängel 
 

denkmalpflegerischen Belange nicht mehr gerecht-
fertigt werden kann.  
 
Die Stadt bemühte sich daher um einen Alternativ-
standort, der dann Mitte der 1990er Jahre im Be-
reich der Schackumer Straße — mit den Johanni-
tern als Betreiber — gefunden wurde und fand 
seine Entsprechung mit der Rechtskraft des Be-
bauungsplanes Nr. 227 A, Meerbusch–Büderich, 
Altenheim Schackumer Straße. Auch dieses Alten-
heim liegt in der Lärmschutzzone 2 und bedurfte 
einer Ausnahmeentscheidung. 
 
Selbst wenn es vor Erreichung des heutigen Kennt-
nisstandes in Fragen der Gerontologie möglich 
gewesen wäre, einen anderen Standort für dieses 
(oder ein vergleichbares anderes) Vorhaben plane-
risch zu sichern, entbindet dies die Stadt nicht von 
ihrer Verpflichtung, auch unter dem nunmehrigen 
Rahmenbedingungen für eine bedarfsgerechte 
Unterbringung betreuungsbedürftiger Senioren 
planerisch Sorge zu tragen. 
Versäumnisvorwürfe werden unter Berücksichti-
gung und Kenntnis o. g. Fakten zurückgewiesen. 
 
Konfliktbewältigung 
 
Die Suche nach einer ergänzenden, kooperativen 
und konstruktiven gemeinsamen Lösung wie sie die 
Bezirksregierung in der Moderation vom 07. Juli 
2005 in Vorbereitung zur Erteilung der Ausnahme-
genehmigung und in ihrem Schreiben vom 
18.07.2005 anstrebt hatte, wurde nach Aussage 
des Vorhabenträgers der Seniorenresidenz von der 
Flughafengesellschaft nicht gewünscht. Der Vorha-
benträger erklärt, dass er hierzu bereit war und ist. 
Entgegenkommend hätte er — über die rechtlich 
notwendigen Schallschutzfestsetzungen hinaus —, 
anbieten können, alle Wohneinheiten mit einer 
zusätzlichen Fensterlüftung auszurüsten. 
 
Auszug aus dem Schreiben vom 18.Juli 2005 der 
Bezirksregierung: 

Abschließend möchte ich darauf hinweisen, 
dass die Flughafengesellschaft Düsseldorf 
nach wie vor Ihre Bedenken gegen das Vor-
haben aufrecht erhält. Zwischen dem Vor-
habensträger, der Fa. Sunrise, und der 
Flughafen Düsseldorf GmbH erfolgte in ei-
nem Gespräch am 07.07.2005 in meinem 
Hause und unter meiner Moderation ein 
Austausch der Positionen. Als möglicherwei-
se gangbarer Weg mit dem Ziel des Aus-
gleichs der Interessen wurde erwogen, dass 
die Fa. Sunrise und mögliche Rechtsnach-
folger jegliche Erstattungsforderungen ge-
gen die FDG bzgl. des derzeit erforderlichen 
baulichen Schallschutzes oder später not-
wendiger nachträglicher Maßnahmen in ju-
ristisch tragfähiger Form ausschließt. Das 
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Darüber hinaus lässt der Entwurf des vorhabenbezo-
genen Bebauungsplanes weitere Abwägungsmängel 
erkennen, da die zugrunde liegenden Gutachten 
fehlerhaft sind. Im Einzelnen: 
 
2.1 Verkehrsgutachten 
 
Die Verkehrsuntersuchung von Juli 2003 weist auf S. 
11 auf den hohen Stellplatzdruck infolge der in der 
Nähe des Bebauungsplangebietes angesiedelten 
Restaurationsbetriebe hin. Infolgedessen besteht 
bereits ohne Realisierung der Seniorenresidenz die 
Notwendigkeit, Maßnahmen zu ergreifen, Auf S. 13 
wird indessen vorgeschlagen, das Parken am Fahr-
bahnrand des Friedhofweges zu untersagen und auf die 
öffentlichen Stellplatzaußenanlagen (13 Stellplätze) zu 
verlagern. Dies wird im Ergebnis jedoch zu einer 
Verschärfung der Situation führen. Gerade in der 
Abendzeit zwischen 17.00 und 20.00 Uhr rechnet die 
Verkehrsuntersuchung mit der höchsten Besucherzahl. 
In diesem Zeitraum findet aber auch eine intensive 
Nutzung der Restaurationsbetriebe statt. Es steht daher 
zu erwarten, dass die vorgehaltenen Stellplätze nicht 
genügen werden, um den Parkraumbedarf zu befriedi-
gen. Das gilt umso mehr, als dass die der Verkehrs-
untersuchung zugrunde liegende Annahme der Aus-
nutzung der 38 Tiefgaragenstellplätze durch die 
Bediensteten und Besucher der Seniorenresidenz 
nicht gesichert ist. Tatsächlich zeigt die Erfahrung mit 
Tiefgaragen, dass diese nur sehr ungern angenom-
men werden und regelmäßig erst dann eine Benut-
zung stattfindet, wenn im Straßenraum keine Stellplät-
ze mehr vorrätig sind. Im Ergebnis wird das bei der 
Seniorenresidenz Sunrise dazu führen, dass die Be-
diensteten und Besucher auch die 14 öffentlichen 
Stellplätze belegen, so dass für die umliegenden 
Restaurationsbetriebe keine Stellplatzreserven 
mehr vorhanden sind. 
 
2.2 Lärmemissionen der Seniorenresidenz 
 
Das schalltechnische Gutachten vom 14.02.2006 zur 
Berechnung der durch die Seniorenresidenz hervor-
gerufenen Lärmemissionen geht teilweise von un-
zutreffenden Grundlagen aus. 
 
Zunächst einmal ist die Annahme auf S. 5, dass die 
öffentlichen Stellplätze an der Grundstücksgrenze nicht 
dem Anlagebetrieb zuzurechnen sind, nicht nachvoll-
ziehbar. Diese werden gerade im Zuge der Errichtung 
der Seniorenresidenz eingerichtet und entsprechend 
den vorstehenden Ausführungen im täglichen 
Gebrauch auch von Bediensteten und Besuchern der 
Seniorenresidenz frequentiert werden. Infolgedes-
sen hätten sie bei der Ermittlung der Schallemissio-
nen Berücksichtigung finden müssen. 
 
Nach Ziff. 5 der textlichen Festsetzungen sind neben 
den Stellplätzen auch Garagen innerhalb der über-
baubaren Grundstücksflächen zulässig. Eine Betrach-

aus dem örtlichen Fluglärm möglicherweise 
resultierende Einwenderpotenzial seitens 
künftiger Vertragspartner der Fa. Sunrise 
gegen die Aktivitäten der FDG könnte zu-
dem durch entsprechende Hinweise durch 
die Fa. Sunrise in Verträgen mit diesen Kun-
den eingeschränkt werden. Im Gegenzug 
bietet sich ein Rechtsmittelverzicht der FDG 
als Drittbetroffene bzgl. der Aufstellung des 
vorhabensbezogenen Bebauungsplans Nr. 6 
an. 

 
Fluglärm 
 
Der Darstellung, dass die Erörterungen zum Ver-
kehrslandesplatz Mönchengladbach im krassen Wi-
derspruch zur Entwurfsbegründung des Bebauungs-
planes stehen, wird widersprochen. 
Einerseits ist der Vergleich mit einem aus dem Ge-
samtzusammenhang gerissenen Beitrag hinsichtlich 
einer schlüssigen Argumentationskette spekulativ. 
Anderseits sind die Belange der Geräuschimmissio-
nen aus Flugverkehrslärm in der gutachterlichen Stel-
lungnahme der Ingenieurgesellschaft bsp, Düssel-
dorf vom 06.08.2004 auch hinsichtlich der Fragen 
zum Gesundheitsschutz untersucht worden (S. 17; 
auszugsweise Wiedergabe mit erläuternden Ergän-
zungen): 

Für den Außenbereich der Seniorenresidenz 
werden LAeq(3) gemäß den Prognosedaten 
der Flughafengesellschaft Düsseldorf GmbH 
von Leq(3) ≤ 60 dB(A) gegenwärtig im Plan-
gebiet ausgewiesen. 
Vergleichend dazu ergeben sich gemäß den 
messtechnischen Untersuchungen der Flug-
hafengesellschaft (Lärmschutz am Flugha-
fen, Überblick, Details & Perspektiven) für 
den Wert LAeq(4) (nicht vergleichbar mit 
LAeq(3)), welche nach dem Gesetz zum 
Schutz gegen Fluglärm von 1971 als Bewer-
tungskriterium gelten, ebenfalls Werte von 
LAeq(4) ≤ 60 dB(A). Diesbezüglich ist fest-
zustellen, dass das im Bereich der Schutz-
zone 2 des Flughafens Düsseldorfs gelege-
nen Planobjekt mit LAeq(4) = 60 deutliche 
Pegelunterschreitunqen gegenüber den ur-
sprünglichen Pegelzuordnungen der Schutz-
zone 2 von LAeq(4) = 67 – 75 dB(A) auf-
weist. 
Ebenfalls ist im Kontext der in der Vergan-
genheit festgestellten kontinuierlichen Pe-
gelminderung innerhalb der letzten 20 Jahre 
(ΔL = ca.     –8 dB(A) am repräsentativen 
Messpunkt Düsseldorf–Lohausen) festzu-
stellen, dass die ursprünglich definierten 
Schutzzonen und deren Immissionsrichtwer-
te gegenwärtig deutlich unterschritten wer-
den. Insofern kann im Vergleich der ur-
sprünglich definierten Schutzziele davon 
ausgegangen werden, dass auch im Rah-
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tung der Auswirkungen im Falle der Realisierung 
solcher Garagen ist bisher nicht erfolgt. 
 
Die auf S. 8 zugrunde gelegten Berechnungsan-
nahmen sind nicht nachvollziehbar. Es ist weder 
gesichert, dass sämtliche Bediensteten die Tiefgarage 
nutzen, noch dass 50 % der Besucher sich so verhal-
ten. Vielmehr steht zu erwarten, dass zunächst die 
privaten und öffentlichen Stellplätze außerhalb der 
Tiefgarage aufgesucht werden. Darüber hinaus wer-
den für die Bewohner der Seniorenresidenz drei 
Stellplätze vorgehalten, weshalb die Annahme, 
dass diese nicht mehr selbst mit dem Pkw fahren, 
nicht haltbar ist. Schließlich wird nicht nur maximal 
1/3 der Bediensteten der Frühschicht vor 06.00 Uhr in 
die Tiefgarage fahren, da ausweislich S. 2 der Ver-
kehrsuntersuchung die Frühschicht bereits um 
06.00 Uhr beginnt und zumindest 50 % der Mitar-
beiter mit dem eigenen Pkw zur Arbeit kommen. 
Infolgedessen werden mindestens 22 Mitarbeiter 
bereits vor 06.00 Uhr, um rechtzeitig zum Arbeits-
beginn vor Ort zu sein, in die Tiefgarage einfahren. 
Infolgedessen erscheint die Berechnung gerade bzgl. 
des Beurteilungspegels in der lautesten Nachtstunde 
für nicht haltbar. Da ausweislich der Tabelle auf S. 14 
bei dieser ohnehin am nächstgelegenen Immissi-
onspunkt bereits ein Beurteilungspegel von 34,6 zu 
erwarten ist, wird unter Zugrundelegung der richtigen 
Eingangsdaten der Immissionsrichtwert von 35 dB/A 
mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit 
nicht eingehalten. Dies gilt erst recht, wenn die Be-
diensteten tatsächlich nicht in die Tiefgarage einfah-
ren, sondern die ebenerdigen Stellplätze aufsuchen. 
Dann wird allein durch das Türeschlagen der Im-
missionsrichtwert nicht eingehalten und das Spitzenpe-
gelkriterium wird ebenfalls überschritten, vgl. S. 15 der 
schalltechnischen Untersuchung. 
 
2.3 Immissionsschutz der Bewohner 
 
Schließlich sind die gutachterlichen Untersuchun-
gen zu den Immissionen, denen die Se-
niorenresidenz ausgesetzt sein wird, fehlerhaft. 
 
Ausweislich des schalltechnischen Gutachtens vom 
24.07.2003 werden in verschiedenen Fassadenbe-
reichen die Tag- und/oder Nachtwerte für ein reines 
Wohngebiet nicht eingehalten. Infolgedessen wäre die 
Ausweisung eines allgemeinen Wohngebietes die 
planerisch vorzugswürdige Variante gewesen. Da 
auch die nähere Umgebung nicht durchgängig ei-
nem faktischen reinen Wohngebiet entspricht, sondern 
teilweise auch einem faktischen allgemeinen Wohnge-
biet, wäre die Festsetzung eines allgemeinen Wohn-
gebietes für das Plangebiet ohne weiteres möglich 
gewesen. 
 
Dies gilt erst recht unter Berücksichtigung des auf das 
Plangebiet einwirkenden Fluglärms. Dabei ist unab-
hängig von der Problematik der Zulassung nach § 5 

men einer Wohnnutzung, — insbesondere 
auch für ältere Menschen —, nutzungsadä-
quate Verhältnisse zu erwarten sind. 
Legt man jedoch die in Zukunft geplanten 
Grenzwerte für strenger definierte Schutzzie-
le zugrunde, welche auch im Rahmen der 
Untersuchung des Umweltbundesamtes als 
Empfehlungen genannt werden (angestrebt: 
LAeq(3) ≤ 60 dB(A) - gilt für die Schutzzone 
2), so kann festgestellt werden, dass auch 
diese erheblich schärferen Grenzwerte ein-
gehalten werden. 
Ob in der späteren Gesetzgebung der Wert 
55 oder 60 dB(A) benannt werden wird ist 
zum gegenwärtigen Zeitpunkt der Planungen 
für die Novellierung des Lärmschutzgeset-
zes hypothetisch. In jedem Fall kann im Zu-
sammenhang mit den genannten Schutzzie-
len davon ausgegangen werden, dass auch 
für den Außenbereich nicht von erheblichen 
Beeinträchtigungen bzw. erheblichen Beläs-
tigungen im Sinne des BImSchG auszuge-
hen ist. Inwiefern die Erheblichkeit in Einzel-
fällen subjektiver Schwankungen unterliegt 
— z.B. auf Grund einer erhöhten Anzahl von 
Flugbewegungen (⇒ Zunahme der Einzel-
ereignisse) —, sei von einer Bewertung aus-
genommen. 

 
Auf die besondere Schutzbedürftigkeit älterer Men-
schen wurde in der Bewertung zum Schallschutz 
gegenüber dem örtlich vorhandenen Fluglärm an-
gemessen eingegangen. Die einzelnen Aspekte 
sind dem Abschnitt 5 der gutachterlichen Stellung-
nahme der Ingenieurgesellschaft bsp, Düsseldorf 
vom 06.08.2004 zu entnehmen. Die gutachterliche 
Bewertung bezieht sich sowohl auf den Schall-
schutz im Außenbereich als auch auf nutzungsadä-
quate Geräuschverhältnisse innerhalb des Gebäu-
des. 
Insofern ist davon auszugehen, dass auch im Sinne 
des § 1 BauGB (Aufgaben, Begriffe und Grundsätze 
der Bauleitplanung) (6) Punkt 1 die allgemeinen 
Anforderungen an gesunde Wohn- und Arbeitsver-
hältnisse sichergestellt sind. 
Nach Aussage des Gutachters werden mögliche 
Gesundheitsbeeinträchtigungen auf Grund von 
Fluglärm während des Aufenthalts im Außenbereich 
erst oberhalb der Schwelle von 60 dB(A) diskutiert. 
(In den gutachterlichen Untersuchungen wurde im 
übrigen die volle Ausschöpfung des zugelassenen 
Kontingents an Starts und Landungen berücksich-
tigt.) 
 
Der Flughafen behauptet selbst, dass durch die 
Fluglärmbelastung, selbst unter Berücksichtigung 
sonstiger Noxen und Lärmquellen, eben keine Ge-
fährdung im grundrechtsrelevanten Bereich in der 
Einflugschneise stattfindet und die verbleibenden 
Belästigungen durch passiven Schallschutz in die-
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Abs. 1 Satz 2 FluglärmG zunächst zu berücksichti-
gen, dass die Festsetzung der Lärmschutzbereiche 
eines Flughafens nicht gleichbedeutend mit der Fest-
stellung ist, dass der Fluglärm in diesen Bereichen 
besonders schutzbedürftigen Personen zumutbar ist. 
Genauso wenig ist dem Gesundheitsschutz solcher 
Personen mit der Einhaltung der Voraussetzungen 
der Schallschutzverordnung zum Schutz gegen Flug-
lärm Genüge getan. Das FluglärmG ist in erster Linie 
ein Entschädigungsgesetz und dient daher nicht der 
Bestimmung des zumutbaren Fluglärms in bestimm-
ten Regionen. Infolgedessen müssen die zuständigen 
Behörden im jeweiligen Einzelfall untersuchen, ob die 
Schwelle der Gesundheitsgefährdung erreicht ist. 
 

BVerwG, NJW 1979, 5. 64, 69; 51, Zeitler, 
BayVbl. 1974, S. 353, 357; 
Schwenk/Giemulla, Handbuch des Luftver-
kehrsrechts, 3. Aufl. 2005, S. 158; Hof-
mann/Grabherr, Luftverkehrsgesetz, § 9 Rn. 
53. 

 
Diesen Anforderungen ist die Stadt Meerbusch im 
bisherigen Bebauungsplanverfahren nicht nachge-
kommen. Vielmehr impliziert die gutachterliche Stel-
lungnahme vom 06.08.2004, dass alleine wegen der 
Unterschreitung der zur ursprünglichen Bestim-
mung der Lärmschutzbereiche verwendeten Immissi-
onswerte eine Gesundheitsgefährdung der zukünfti-
gen Bewohner der Seniorenresidenz ausgeschlos-
sen ist. Hierzu hätte es indes eingehender Untersu-
chungen gerade im Hinblick auf die besondere 
Schutzbedürftigkeit der Bewohner bedurft. 
 
Des Weiteren setzt der Bebauungsplan nur die 
aufgrund sonstiger Immissionen notwendigen 
passiven Schallschutzmaßnahmen fest. Die Einhal-
tung der Voraussetzungen der Verordnungen über 
bauliche Schallschutzanforderungen nach dem 
Gesetz zum Schutz gegen Fluglärm soll hingegen 
ausweislich S. 14 der Begründung im bauordnungs-
rechtlichen Verfahren nachzuweisen sein. Dies ist 
rechtsfehlerhaft. Nach § 6 FluglärmG dürfen u.a. 
besonders schutzwürdige bauliche Anlagen nur 
errichtet werden, sofern sie den Anforderungen der 
Schallschutzverordnung entsprechen. Diese Rege-
lung hat genauso wie § 5 FluglärmG unmittelbare 
Bindungswirkung für die Bauleitplanung. 
 

Soell, in: Landmann/Rohmer, Umweltrecht, § 
6 FluglärmG, Rn. 2; Söfker, in: 
Ernst/Zinkahn/Bielenberg, § 1 Rn. 147 a. 

 
Infolgedessen hätten vorliegend die Anforderungen 
der Schallschutzverordnung einer konkreten Fest-
setzung bedurft. 
 

sen Schutzzonen zumutbar ausgeglichen werden. 
 
Die von der Einwenderin zitierten Erörterungen zum 
Verkehrslandeplatz Mönchengladbach beziehen 
sich auf den Nachtschlaf und damit auf den Aufent-
halt im Gebäudeinneren. Der Einwand übersieht, 
dass gerade dort — mithin zum Schutz des Nacht-
schlafes — der ausreichende Lärmschutz der Be-
wohner durch passiven Schallschutz am Gebäude 
sichergestellt wird (textliche Festsetzung A.7, zwei-
ter Absatz). 
 
Die Einwenderin wird durch das Vorhaben nicht 
beeinträchtigt. Auf Grundlage des geltenden Rechts 
können keine Abwehransprüche der künftigen Be-
wohner gegen den (bestehenden und genehmigten) 
Betrieb des Verkehrsflughafens Düsseldorf entste-
hen. Die geltende Rechtsordnung misst im übrigen 
alten Menschen, d. h. den Bewohnern eines Alten-
heimes, keinen stärkeren Schutz gegen (Luft-
)Verkehrslärm zu als anderen Menschen, die in 
Wohngebieten leben. Es gibt derzeit weder Gründe 
noch Anhaltspunkte dafür, dass sich dies in Zukunft 
ändern könnte. § 9 FlugLärmG behandelt Wohnun-
gen und schutzbedürftige Einrichtungen im Sinne 
des § 5 (1) FlugLärmG sowohl in der gegenwärtigen 
Gesetzesfassung als auch in der bislang bekannten 
Entwurfsfassung gleich. 
Da das Vorhaben von reiner Wohnbebauung um-
schlossen ist und sich keinen größeren Fluglärmbe-
lastungen aussetzt als diese Wohnbebauung, setzt 
sich der Verkehrsflughafen Düsseldorf weder auf 
der Grundlage bestehender Genehmigungen noch 
im Falle von Erweiterungsabsichten weitergehen-
den Abwehransprüchen aus dem Vorhaben oder 
Rücksichtnahmepflichten gegenüber dem Vorhaben 
aus, als denjenigen, die bereits die vorhandene 
Wohnbebauung beanspruchen kann. 
 
Die Argumentation der Einwenderin hinsichtlich 
einer möglichen Novellierung des FlugLämG ist zu 
kurz gefasst. Der Hinweis auf eine Zuordnung des 
Bebauungsplangebietes in die geplante Tages-
schutzzone 1 ist hypothetisch. 
Die Einwenderin spekuliert auf die Absenkung der 
Schallschutzpegelobergrenzen in einer Gesetzes-
novellierung, ohne den Zusammenhang zu den 
räumlichen Auswirkungen herzustellen. Dann muss 
aber auch dargelegt werden, dass Meerbusch–
Büderich höchstwahrscheinlich vollständig und die 
anderen Meerbuscher Stadteile mit größeren Flä-
chen innerhalb der neu zu definierenden Schutzzo-
ne liegen werden. Somit werden dann neben Büde-
rich (ca. 22.000 Einwohner) auch in weiteren Stadt-
teilen von Meerbusch neue Betroffenheiten ausge-
löst. Das bedeutet wiederum, dass die Fallgestaltung 
„einer heranrückenden Wohnbebauung“ an einen 
emittierenden Betrieb, wie es die Einwenderin se-
hen möchte, ad absurdum geführt wird, da dann 
vielmehr die sich erweiternden Schutzzonengren-



21 
 

 

STADT 
MEERBUSCH 

 

Vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr. 6,  
Meerbusch-Büderich, Friedhofweg/Lindenhof  
 

Beteiligung der Bürger und der Träger öffentlicher Belange 
gemäß § 3 (2) BauGB 
 

 

 
 

   

Einwender:  Nr.: 
Anschrift:       Datum: 

Stellungnahmen, Anregungen, Hinweise Stellungnahme zum Abwägungsvorgang 
und Beschlussvorschläge 

   

zen vorrücken. 
 
Vorgenannte Aspekte nicht zu berücksichtigen und 
dabei nur auf Satz 1 § 5 (1) FlugLärmG abzustellen, 
hätte die zwingende städtebauliche und infrastruk-
turelle Konsequenz, alle sensiblen wesentlichen 
Sozialeinrichtungen aus dem Stadtgefüge Büde-
richs in Gänze zu verbannen und diese nur noch in 
Peripherielagen anzusiedeln. Die Einwenderin 
selbst erkennt an, dass auch sensible Bestandsob-
jekte zukünftig baufällig werden können und fordert, 
dass diese dann konsequenterweise zu verlagern 
wären. Hinsichtlich einer nachhaltigen Stadtentwick-
lung stellt dieses Szenario eine völlig unakzeptable 
Lösung dar. 
Folgerichtig würde aus der vorbeschriebenen Situa-
tion ein noch weitaus größerer Dispensdruck ent-
stehen, da die städtischen Entwicklungsmöglichkei-
ten hinsichtlich der Planung sensibler Einrichtungen 
wiederum weiter beengt würden. 
 
Landesentwicklungsplan (LEP) 
 
Ein Verstoß gegen den LEP wird nicht erkannt. 
 
Geltend gemacht wird ein Verstoß des Bebauungs-
planes gegen Nr. 4.52 des Landesentwicklungspla-
nes „Schutz vor Fluglärm“. Hiermit zitiert die Ein-
wenderin nicht eine Vorschrift des Landesentwick-
lungsplanes, sondern den Erläuterungsbericht. Die 
maßgebliche Vorschrift ist in Nr. II.2 des LEP 
„Schutz vor Fluglärm“ enthalten, mit der der Erläute-
rungsbericht nicht ganz übereinstimmt. Grundsätz-
lich dürfen hiernach zwar keine Baugebiete, in 
denen Wohnungen oder andere besonders lärm-
empfindliche Anlagen oder Einrichtungen zulässig 
sind, in der Weise festgesetzt werden, die neue 
Baurechte entstehen lässt. In der Bauleitplanung 
sind aber — im Rahmen der Darstellungen des 
Gebietsentwicklungsplanes — Ausnahmen zuläs-
sig, wenn es sich hierbei um die Abrundung einer 
Baufläche handelt. Für diese Ausnahmefälle sind im 
besonderen Maße Vorkehrungen zum Schutz ge-
gen schädliche Umwelteinwirkungen im Sinne des 
Bundesimmissionsschutzgesetzes zu treffen. 
Die planerischen Voraussetzungen für das Vorha-
ben sind gegeben: 
 
Die Fläche liegt gemäß Gebietsentwicklungsplan 
(GEP) im Allgemeinen Siedlungsbereich. Im Flä-
chennutzungsplan der Stadt ist sie als Wohnbauflä-
che dargestellt. Das Vorhabengrundstück ist außer-
dem als abzurundende Siedlungslücke im Sinne 
des § 34 BauGB an 3 Seiten von Wohnbebauung 
umschlossen und daher auch ohne vorhabenbezo-
genen Bebauungsplan bebaubar, wenn auch nicht 
ohne Weiteres mit diesem Vorhaben. Der vorha-
benbezogene Bebauungsplan rundet daher den 
Siedlungsbereich ab. 
Eingeräumter Handlungsspielraum für besondere 
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planerische Fälle wird genutzt. 
 
Unter Beachtung der konkret vorliegenden räumli-
chen Situation, der historisch gewachsenen Sied-
lungsstruktur sowie einer angemessenen Berück-
sichtigung des Flugverkehrs sind auch planerische 
Lösungen zu suchen, die für solche besonderen 
Fälle im Rahmen der Gesetze und Verordnungen 
auch eingeräumt werden: 
 
So wird eben gerade unter 4.51 LEP (Regionalpla-
nung) ausgeführt, dass eine geringfügige Abrun-
dung bestehender Allgemeiner Siedlungsbereiche 
möglich ist. Das Dezernat 35 der Bezirksregierung 
führt dazu aus: 

Eine nicht mit den Regelungen des Landes-
entwicklungsplanes „Schutz vor Fluglärm“ zu 
vereinbarenden Schaffung eines neuen Bau-
rechts durch den o. g. vorhabensbezogenen 
B–Plan in der Lärmschutzzone II des Flug-
hafens Düsseldorf ist nicht zutreffend. Durch 
das Vorhaben wird kein neues Baurecht im 
eigentlichen Sinne des LEP geschaffen. 

 
In der Entwurfsbegründung (S. 7) wird erläutert: 

Mit der Einordnung des Baukörpers der Se-
niorenresidenz in die vorhandene Sied-
lungsstruktur werden die vorgefundenen 
städtebaulichen Bezüge des unmittelbaren 
Umfeldes berücksichtigt. Das betrifft sowohl 
die Beziehung des Hochbaukörpers zur Um-
gebungsbebauung durch die Aufnahme vor-
handener städtebaulicher Raumkanten als 
auch die Einbindung in das landschaftliche 
Umfeld sowie die Respektierung der land-
schaftsprägenden Elemente (gewachsener 
Baumbestand und Ortsrandgrün). 
 
Der Baukörper der Seniorenresidenz ver-
steht sich jedoch auch als ergänzendes 
neues städtebauliches Element in einem dif-
ferenzierten, über einen langen Zeitraum 
gewachsenen urbanen Gefüge. Somit trägt 
er entsprechend zu einer lebendigen Gestal-
tung und attraktiven Erweiterung des ur-
sprünglichen Siedlungskernes von Büderich 
bei und rundet den Siedlungsbereich mit ei-
ner sinnvollen Nutzung nach Norden hin ab. 

 
Das von der Einwenderin vorgetragene Argument 
des „Heranrückens“ ist ebenso nicht haltbar, da nur 
eine Siedlungslücke arrondiert wird, die vormals 
schon bebaut war (vgl. auch Luftaufnahmen unter 
Einwender Nr. 8). 
Weiterhin wird im LEP Punkt 4.52 (Bauleitplanung) 
ebenso eingeräumt, dass wohnungsnahe Infrastruk-
tur ausnahmsweise zulässig ist, wenn sie für die 
vorhandene Siedlungsstruktur dringend erforderlich 
ist. Richtigerweise ist dann auch Altenwohnen infra-
strukturnah anzusiedeln. 
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Entschädigung 
 
Soweit mit Entschädigungsansprüchen für den 
Schallschutz argumentiert wird, ist dies nicht nach-
vollziehbar. § 9 des FlugLärmG geht nur von Ent-
schädigungsansprüchen aus, auf denen bei Fest-
setzung des Lärmschutzbereiches Einrichtungen 
nach § 5 (1) FlugLärmG Satz 1 bereits vorhanden 
oder bereits genehmigt waren. Solche Ansprüche 
sind hier gerade nicht wahrscheinlich. Im übrigen ist 
auch nach den erteilten luftverkehrsrechtlichen 
Genehmigungen nicht ersichtlich, dass eine An-
spruchberechtigung der zukünftigen Bewohner oder 
des Eigentümers besteht. Nach Ziff. III.9 der luftver-
kehrrechtlichen Genehmigung, i. d. F. der soge-
nannten Einbahnkapazitätsgenehmigung — geän-
dert durch Ergänzungsbescheid vom 5. Juni 2003 
—, ist nur ein Eigentümer im Tagschutzgebiet an-
tragsberechtigt, auf dem vor dem 4. März 1974 
Wohngebäude errichtet oder bauaufsichtlich ge-
nehmigt worden sind. Ansprüche nach dem Plan-
feststellungsbeschluss für die Parallelbahn für be-
sonders schutzbedürftige Einrichtungen sind durch 
Fristablauf nach mehr als 5 Jahren nach Inbetrieb-
nahme ebenfalls nicht möglich. Das gleiche gilt für 
Eigentümer innerhalb des Nachtschutzgebietes. 
Auch hier wird auf das Datum der Errichtung und 
bauaufsichtlichen Genehmigung vor dem 4. März 
1974 — Datum des Inkrafttreten des Lärmschutzbe-
reiches — abgestellt. 
Entsprechende Klauseln finden sich auch in der 
aktuellen Anschlussgenehmigung vom 9. November 
2005. 
Auch in der Begründung des zur Zeit in Überarbei-
tung befindlichen neuen FlugLärmG wird unter Nr. 
7, § 6 hervorgehoben, dass bauliche Einrichtungen, 
die im Lärmschutzbereich auf Grund einer Aus-
nahmeregelung errichtet werden dürfen, im Hinblick 
auf die bestehenden Fluglärmbelastungen mit ei-
nem entsprechenden baulichen Schallschutz aus-
zustatten sind und hierfür die Kosten der Bauwillige 
zu tragen hat. 
 
Auf der Grundlage des geltenden Rechts stehen 
dem Eigentümer des Vorhaben keine Entschädi-
gungsansprüche des §§ 9, 12 FlugLärmG zu. Zwar 
kann im Falle einer Änderung des FlugLärmG, die 
sicherlich auch eine Anpassung des Schallschutz-
verordnung vom 05.04.1974 nachziehen dürfte, das 
Entstehen eines Anspruchs nach § 9 FlugLärmG 
nicht abschließend ausgeschlossen werden. Das 
Vorhaben befindet sich aber dann nicht in einer 
anderen Rechtslage als die gesamte, das Vorhaben 
umgebende, zulässigerweise errichtete und in der 
Lärmschutzzone 2 auch heute zulässige Wohnbe-
bauung. § 5 (1) FlugLärmG bezweckt eben auch 
nicht, den Betreiber eines Flughafens davor zu 
schützen, dass bei künftigen Gesetzesänderungen 
Rechtsansprüche entstehen könnten, die nach 
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Maßgabe des geltenden Rechts nicht bestehen. 
 
Verkehrsgutachten 
 
Die Argumentation der Einwenderin zum Parkdruck 
kann nicht gefolgt werden. 
Das Verkehrsgutachten (S.11) stellt fest, dass au-
ßerhalb des Plangebietes liegende private Nutzun-
gen innerhalb des Plangebietes Parkdruck erzeu-
gen. Aufgrund der historischen Entwicklung dieser 
Nutzungen liegen Defizite hinsichtlich der Bereitstel-
lung eigener privater Kapazitäten auf den eigenen 
Grundstücken vor (vgl. auch Begründung S. 11). 
Die zu errichtenden öffentlichen Parkplätze dienen 
dabei nicht zur Deckung des privaten Stellplatzbe-
darfes der unmittelbaren Anwohner oder der Senio-
renresidenz. Sie sichern einen vorhandenen Status 
Quo und gewährleisten somit eine notwendige 
Ausstattung mit öffentlichen Parkraum in der Sack-
gasse Friedhofweg. 
 
Die Behauptung, dass sich eine Verschärfung der 
Situation einstellen würde, ist nicht nachvollziehbar: 
• Momentan existieren max. 12 Längsstellplätze 

im Plangebiet, die durch 14 öffentliche Stellplät-
ze in Schrägaufstellung, übersichtlich neu ge-
ordnet und großzügig anfahrbar, ersetzt werden. 
Eine quantitative als auch qualitative verbesser-
te Parkraumsituation entsteht. 

• Eine Anrechnung auf das private Kapazitätskon-
tingent der Seniorenanlage ist unzulässig. De-
ren Bedarf wurde gemäß Punkt 51.11 VV BauO 
NRW, § 51 BauO NRW und § 12 BauNVO er-
mittelt. 

• In der kritischen Zeit zwischen 15:00 und 19:00 
Uhr ist eine zeitliche Bewirtschaftung der öffent-
lichen Stellplätze durch Beschränkung der 
Parkdauer auf 1 h vorgesehen (  mehr Park-
möglichkeiten für die Kurzzeitbesucher der Res-
taurationsbetriebe, kein Blockieren der Stellplät-
ze durch Anlieger). 

• Der Vorhabenträger verpflichtet seine Angestell-
ten und Bewohner vertraglich zur Nutzung der 
privaten Tiefgarage. Über Hinweisschilder wird 
auf die Tiefgaragennutzung für Besucher hin-
gewiesen. Dass diesen Verpflichtungen nicht 
nachgekommen wird, ist spekulativ. Da es sich 
um eine private Tiefgarage mit klar definiertem 
Benutzerkreis (Wiederholungsnutzern) handelt, 
ist somit auch ein anderes Nutzungsverhalten 
als bei einer unbekannten (nicht vertrauten) öf-
fentlichen Tiefgarage gegeben. 

• Zur detaillierten Referenz hinsichtlich der Kapa-
zitätsbemessung vergleiche bitte unter Einwen-
der Nr. 7 als auch in der Begründung S. 11–12. 

 
 
Verkehrslärm 
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Das schalltechnische Gutachten vom 14.02.2006 ist 
hinsichtlich der getroffenen Annahmen als auch der 
Berechnungsansätze nachvollziehbar und plausibel. 
Dazu im Einzelnen: 
Vorangestellt wird die definitorische Klarstellung, 
dass die getroffenen Annahmen eine ganz konkrete 
— nämlich vorhabenbezogene — Planung nach § 
12 BauGB betreffen im Gegensatz zu einer allge-
meinen Angebotsplanung. 
Die beiden öffentlichen Stellplatzanlagen werden 
nicht für die Nutzung der Seniorenresidenz errich-
tet, sondern dienen vielmehr der Nutzung durch die 
Allgemeinheit so z. B. durch Besucher für die An-
wohner des Friedhofweges, Gästen des Lindenho-
fes und Besuchern ohne besondere Zielvorstellun-
gen (vgl. dazu auch Ausführungen zum Verkehrs-
gutachten weiter oben). 
(Anmerkung: Selbst wenn eine unplanmäßige Tag-
nutzung der öffentlichen Stellplätze durch die Seni-
orenresidenz erfolgte, so würden immer noch die 
Immissionsrichtwerte zur Tagzeit für ein WR–Gebiet 
eingehalten.) 
 
Gemäß Betriebskonzept findet der anlagenbezoge-
ne Privatverkehr planmäßig ausschließlich auf dem 
Privatgrundstück statt. Dieser Sachverhalt wurde im 
Nachweisrahmen nach TA Lärm entsprechend 
berücksichtigt (siehe Seite 9–11 des schalltechni-
schen Gutachtens der Ingenieurgesellschaft bsp, 
Düsseldorf vom 14.02.2006). Die Immissionsricht-
werte (IRW) werden zur Tagzeit deutlich eingehal-
ten. Der geringe nächtliche, betriebszugehörige 
Verkehr durch Angestellte der Frühschicht wird bei 
Einhaltung der IRW über die Tiefgarage abgewi-
ckelt. Die IRW werden zur Nachtzeit ebenfalls ein-
gehalten. 
Die Frühschicht beginnt gemäß Betriebskonzept 
zwischen 06:00 Uhr und 10:00 Uhr (Modell der 
Gleitarbeitszeit), so dass nicht alle Angestellten der 
Frühschicht schon vor 06:00 Uhr eintreffen. Der 
Ansatz gemäß schalltechnischem Gutachten (1/3 
aller Ankünfte vor 06:00 Uhr) liegt somit auf der 
sicheren Seite. 
Alle weiteren Ansätze zum Berechnungsnachweis 
entsprechen dem Betriebskonzept der Seniorenre-
sidenz. Zur Einhaltung der IRW sind die erforderli-
chen Maßnahmen zum Schallschutz gemäß schall-
technischem Gutachten vom 14.02.2006 betrieblich 
umzusetzen und im Durchführungsvertrag geregelt 
worden. 
 
Die Anordnung oberirdischer Garagen innerhalb der 
überbaubaren Fläche ist für das Vorhaben nicht 
dargestellt (vgl. Rechtsplanentwurf als auch VE–
Planentwurf). Vielmehr ist in der Festsetzung A.5. 
Satz 2 festgesetzt, dass Garagen allgemein inner-
halb der bebaubaren Fläche einzuordnen sind. 
Im Satz 3 A.5 wird weiter konkretisiert, dass unterir-
dische Garagen festgesetzt sind, die durch unterir-
dische Baugrenzen gesichert sind. Dies ist eben-
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falls eine ‚überbaubare Fläche. 
Sollten im Rahmen einer zukünftigen Nutzungsän-
derung dennoch oberirdische Garagen im Hochbau 
(innerhalb des oberirdischen Baufensters) integriert 
werden, so hat zu diesem späteren Zeitpunkt eine 
entsprechende gesonderte schalltechnische Nach-
weisführung zu erfolgen. 
Hinsichtlich des Nutzungsverhaltens und des Be-
triebes der Tiefgarage spekuliert die Einwenderin, 
ohne nachvollziehbare Begründungen liefern zu 
können. 
Im Durchführungsvertrag § 3 (9) ist geregelt, dass 
sowohl die Bewohner als auch die Angestellten zur 
Nutzung der Tiefgarage im Mietvertrag verpflichtet 
werden und dass die Besucher der Seniorenresi-
denz zusätzlich durch Hinweisschilder zur Nutzung 
der Tiefgarage aufgefordert werden. 
Eine Anrechnung der öffentlichen Stellplätze auf 
das private Kapazitätskontingent der Seniorenanla-
ge wäre unzulässig und ist auch nicht erfolgt. Der 
notwendige private Stellplatzbedarf wurde gemäß 
Punkt 51.11 VV BauO NRW, § 51 BauO NRW und 
§ 12 BauNVO ermittelt und ist innerhalb der Reinen 
Wohnbaufläche auch quantitativ gesichert.  
Die Untersuchung zur Kapazitätsbemessung als 
auch Zuordnung der privaten Stellplätze erfolgt 
ausführlich in der Entwurfsbegründung (S. 11–12). 
Die Vorhaltung von 3 Stellplätzen für Bewohner 
erfolgt aufgrund der Forderung aus der VV BauO 
NRW, wohl wissend, dass in der Realität aufgrund 
des fortgeschrittenen Alters (79+) und der bewusst 
gesuchten Hilfestellung der Bewohner diese eher 
nicht in Anspruch genommen werden. Diese An-
nahmen basieren auf gesicherten Erfahrungswerten 
des Betreibers. 
Der Betreiber sieht für den realen Betrieb ein Gleit-
arbeitszeitmodell vor (Betriebsbeschreibung). Das 
Gutachten berücksichtigt (S. 18) Fahrzeugbewe-
gungen vor 6:00 Uhr und trifft somit realitätsnahe 
belastbare Annahmen. 
 
Eine Gebietsausweisung alleinig auf Basis von 
Schall-immissionswerten gemäß den Orientie-
rungswerten nach DIN 18005 wäre ein verfahrens-
technischer Mangel. 
Die Orientierungswerte gemäß DIN 18005 stellen 
keine Immissionsrichtwerte dar. Sie dienen der 
sachverständigen Konkretisierung der Anforderun-
gen an den Schallschutz im Städtebau. Gemäß DIN 
18005, Bbl. 1 gilt folgender Hinweis für die Anwen-
dung der Orientierungswerte: 

’’Der Belang des Schallschutzes ist bei der 
in der städtebaulichen Planung erforderli-
chen Abwägung der Belange als ein wichti-
ger Grundsatz neben anderen Belangen — 
z. B. dem Gesichtspunkt der Einhaltung ü-
berkommener Stadtstrukturen — zu verste-
hen. Die Abwägung kann in bestimmten Fäl-
len bei Überwiegen anderer Belange — zu 
einer entsprechenden Zurückstellung des 
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Schallschutzes führen. 
... 
In vorbelasteten Bereichen, insbesondere 
bei vorhandener Bebauung, bestehenden 
Verkehrswegen und in Gemengelagen, las-
sen sich die Orientierungswerte oft nicht 
einhalten’’. 

Ausdrücklich erfolgte die Festlegung der Ge-
bietsausweisung aufgrund städtebaulicher Ge-
sichtspunkte wie Art und Maß der umgebenden 
Bebauung und unter Berücksichtigung der politi-
schen Vorgaben der Stadt und den bekannten 
Entwicklungsabsichten. 
Dabei ist auch nicht die „Einheitlichkeit“ im Sinne 
von Wiederholung oder „schon Vorhandensein“ 
bezüglich des Maßes oder der Art der Nutzung 
allein entscheidend für die Einfügung, sondern 
vielmehr eine Gesamtbeurteilung unter städtebauli-
chen Gesichtspunkten. Ansonsten wären neuere 
Elemente innerhalb einer prägenden Nutzung nie 
möglich. 
Im vorliegenden Fall ist also ein vorwiegend durch 
Wohnnutzung geprägtes Gebiet durch eine speziel-
le Form des Wohnens abgerundet worden. 
Bei der hypothetischen Annahme der Ausweisung 
eines Allgemeinen Wohngebiets — WA — wären 
zur Konkretisierung des bekannten Vorhabens alle 
gebietsbeeinträchtigenden zulässigen WA–
Nutzungen auszuschließen — vor allem erforderlich 
bei Schaffung von Baurecht für ein konkretes Vor-
haben über einen vorhabenbezogenen Bebauungs-
planes —, so dass nur noch ein Reines Wohngebiet 
übrigbleiben würde. Eine solche Herangehensweise 
wäre fehlerhaft. 
 
Fluglärm 
 
Die Darstellung der Einwenderin zur Schallschutz-
festsetzung gegen Fluglärm ist falsch. In der Ent-
wurfsbegründung (S. 14) wird ausgeführt: 

Das geplante Vorhaben liegt in der Schutz-
zone 2 gemäß § 2 des Gesetzes zum 
Schutz gegen Fluglärm. 
In der gutachterlichen Stellungnahme der 
Ingenieurgesellschaft bsp, Düsseldorf vom 
August 2004 wurden Auswirkungen des 
Fluglärms für den Außen- und Innenbereich 
der geplanten Seniorenresidenz untersucht. 
Die hinsichtlich des Gesetzes zum Schutz 
gegen Fluglärm ausgewiesenen Anforde-
rungen an die Außenbauteile liegen in ihrem 
Schutzniveau deutlich höher als die Anforde-
rungen gegen Verkehrslärm (Strasse / 
Schiene) im Nachweisrahmen der DIN 
18005 in Verbindung mit DIN 4109. 
Daraus resultiert, dass zur Gewährleistung 
eines ausreichenden Schallschutzes infolge 
Fluglärms als erforderliche passive Schall-
schutzmaßnahme für alle Außenbauteile R’w 
= 45 dB festgesetzt wird. 



28 
 

 

STADT 
MEERBUSCH 

 

Vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr. 6,  
Meerbusch-Büderich, Friedhofweg/Lindenhof  
 

Beteiligung der Bürger und der Träger öffentlicher Belange 
gemäß § 3 (2) BauGB 
 

 

 
 

   

Einwender:  Nr.: 
Anschrift:       Datum: 

Stellungnahmen, Anregungen, Hinweise Stellungnahme zum Abwägungsvorgang 
und Beschlussvorschläge 

   

Auch im Sinne des Bundes–
Immissionsschutzgesetzes sind in besonde-
rem Maße Vorkehrungen zum Schutz gegen 
schädliche Umwelteinwirkungen zu treffen. 
So werden unter Punkt A, Ziffer 7 der textli-
chen Festsetzungen des Bebauungsplanes 
Festsetzungen über Vorkehrungen zum bau-
lichen Schallschutz getroffen. Auf die höhe-
ren Anforderungen nach der Schallschutz-
verordnung zum Schutz gegen Fluglärm 
vom 5. April 1974 für Außenbauteile inner-
halb der Schutzzone 2 des Verkehrsflugha-
fens Düsseldorf wurde explizit hingewiesen 
(siehe Textteil des Bebauungsplanes unter 
Punkt B, Ziffer 1 — Fluglärm —). Die Einhal-
tung dieser Anforderungen ist im bauord-
nungsrechtlichen Verfahren nachzuweisen. 

 
Der Festsetzungswille hinsichtlich des Schallschut-
zes gegen Fluglärm ist in der Entwurfsbegründung 
eingehend dargestellt und findet sich ebenso in den 
textlichen Festsetzungen unter Punkt B, Ziffer 1 — 
Fluglärm. 
 

 
Einwender Nr. 7 
 
Katholische Kirchen- 
gemeinde 
St. Mauritius und  
Heilig Geist 
D-40667 Meerbusch 
Schreiben vom 03.04.2006 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Wir nehmen Bezug auf Ihr Schreiben vom 
27.03.2006. Der Kirchenvorstand hat die Angele-
genheit in seiner Sitzung vom 02.05.2006 abschlie-
ßend behandelt und beschlossen, folgende Beden-
ken gegen die Aufstellung des vorhabenbezogenen 
Bebauungsplanes geltend zu machen: 
 
1. Verkehrsituation 
 
Die geplante Zuwegung für Pkw zur Seniorenresi-
denz erscheint unzureichend. Der Friedhofweg ist 
eine sehr schmale Straße, die auf ihrer östlichen 
Seite nicht einmal einen Gehweg besitzt, sondern 
unmittelbar an die vorhandene Bebauung grenzt. 
Trotzdem werden am östlichen Fahrbahnrand 
schon jetzt zahlreiche Fahrzeuge abgestellt, weil 
die Parkplatzsituation im Bereich um die Kreuzung 
Dorfstraße/Friedhofweg unzureichend ist. Die Park-
platzsituation wird sich durch die lediglich sechs 
vorgesehenen Besucherstellplätze für die Senioren-
residenz insbesondere an „typischen“ Besuchsta-
gen wie Sonn- und Feiertagen noch erheblich ver-
schlechtern. Es steht zu befürchten, dass es nach 
Bau der Seniorenresidenz auf dem Friedhofsweg 
und auf der Dorfstraße zu erheblichen Verkehrsbe-
einträchtigungen und -behinderungen kommen 
wird. 
 
Besonders unter Berücksichtigung der vorstehend 
erläuterten Bedenken ist auch die Zuwegung für 
Fußgänger über den Friedhofweg unzureichend. 
 
2. Einfügung in den Bebauungsbestand 
 

 
Den Anregungen wird zum Teil gefolgt. Hinweise 
werden zur Kenntnis genommen. 
 
Die vorgetragenen Punkte werden nachfolgend 
beantwortet. 
 
 
Zu 1. Verkehrssituation: 
Der Einwender beschreibt den momentanen Zu-
stand, der in der Tat unbefriedigend ist. Dies war u. 
a. ein entscheidender Grund, ein Bauleitplanverfah-
ren — zur Sicherung und Schaffung einer geordne-
ten Erschließung — einzuleiten. 
 
Durch die Anlegung einer Mischverkehrfläche und 
der damit verbundenen Aufhebung der Barriere 
zwischen dem jetzt vorhandenen Fußweg auf der 
westlichen Seite des Friedhofweges und der Fahr-
bahn wird eine verkehrssichere und angemessene 
Zuwegung hin zur Seniorenresidenz geschaffen. 
Dabei wird der Straßenraumnutzquerschnitt vor der 
Seniorenresidenz auf 6,15 m aufgeweitet. 
Sämtliche öffentlichen Stellplätze sind außerhalb 
der Fahrbahn angeordnet. Im nördlichen Plangebiet 
ist ein notwendiger Wendekreis geplant. 
Diese Maßnahmen führen zu einer entscheidenden 
Qualitätsverbesserung des öffentlichen Straßen-
raumes Friedhofweg. 
 
Wie die im Verkehrsgutachten (S. 4) dargelegten 
Ermittlungen des durch die Seniorenresidenz aus-
gelösten Verkehrsaufkommens belegen, ergibt sich 
zukünftig für den Friedhofweg — unter Zugrundele-
gung von Maximalansätzen bei der Aufkommens-
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Kath. Kirchengemeinde 
St. Mauritius 
Meerbusch-Büderich 
Dorfstrasse 1 
D-40667 Meerbusch 
Schreiben vom 19.03.2004 
 

Des Weiteren werden Bedenken gegen die Einfü-
gung der neuen Bebauung in den mit Lindenhof und 
Altem Kirchturm sehr alten Bebauungsbestand 
geltend gemacht. Die Errichtung eines dreige-
schossigen Neubaus dürfte den Gesamteindruck 
des Denkmals „Alter Kirchturm“ von der Dorfstraße 
aus gesehen erheblich beeinträchtigen. Diese Be-
einträchtigung wird auch durch den beabsichtigen 
Abstand zur Grundstücksgrenze von 25 Metern und 
die Erhaltung der Grenzbepflanzung nicht behoben. 
 
3. Fußweg über das Gelände des Alten Kirch-

turms 
 
Wie bereits mit Schreiben vom 24.04.2004 mitge-
teilt, ist der Kirchenvorstand entschieden gegen 
einen Fußweg über das Gelände des Alten Kirch-
turms, insbesondere, soweit er über das im Eigen-
tum der Kirchengemeinde stehende Grundstück 
führen soll. Das Gelände stellt sich als geschlosse-
ner Denkmalplatz unter Einbeziehung des Alten 
Kirchturms mit dem Ehrenmal für die Toten der 
Gemeinde dar. Es dient damit als Ort der Besin-
nung, des Totengedenkens einschließlich entspre-
chender Veranstaltungen. Durch eine Zuwegung 
über dieses Gelände würde diese Funktion gänzlich 
beseitigt. 
 
Ausweislich des Schreibens der Firma Sunrise vom 
08.02.2006 ist ein Fußweg über den Denkmalplatz 
nach wie vor beabsichtigt. Unsere Bedenken wer-
den offenkundig nicht geteilt, die besondere Bedeu-
tung des Denkmals nicht gesehen und vornehmlich 
wirtschaftliche Interessen berücksichtigt. Nur 
zwecks Ausräumung der von uns geäußerten Be-
denken und zur Erlangung des Bebauungsplans 
wurde vorläufig von einer entsprechenden Planung 
abgesehen. Möglicherweise wird die Firma Sunrise 
nach Errichtung die unzureichende Zuwegung über 
den Friedhofsweg und starke Verkehrsbehinderung 
argumentativ dazu nutzen, den Fußweg entgegen 
allen Bedenken doch durchzusetzen. Einer solchen 
Verhaltensweise sollte durch Planung einer hinrei-
chenden Zuwegung über den Friedhofsweg vorge-
beugt werden. 
 
Auszug aus der Stellungnahme / frühzeitige Trä-
gerbeteiligung: 
 
Nach dem jetzigen Stand der Prüfung Ihrer über-
sandten Unterlagen ist die Kirchengemeinde St. 
Mauritius eindeutig gegen den eingeplanten direk-
ten Durchgangsweg, ausgehend von der bestehen-
den Gartentoröffnung zur Dorfstrasse, über das 
kirchliche und denkmalgeschützte Grundstück Flur-
stück 66 welches im Eigentum der Kirchengemein-
de ist. Dieser Durchgangsweg wird abgelehnt, weil 
immer wieder Passanten und Besucher auf den 
Bänken des Stichweges verweilen, sich sammeln 

ermittlung (d.h. Berechnungsansätze auf der ‚siche-
ren‘ Seite) —, dass lediglich ca. alle 2,5 Minuten 1 
zusätzlicher Pkw den Querschnitt des Friedhofwe-
ges in der Spitzenstunde nutzen wird. Dies bedeu-
tet, dass sich die Verkehrssituation des Friedhof-
weges verkehrsaufkommensmäßig nicht spürbar 
verändern wird, zumal außerhalb der Spitzenstunde 
das Zeitintervall, das die Aufeinanderfolge zusätzli-
cher Fahrzeugbewegungen beschreibt, deutlich 
anwächst. 
 
Durch die gewählte Ausbauform des Querschnitts 
des Friedhofweges nach dem Mischungsprinzip (s. 
hierzu auch S. 14 des Gutachtens), die zum einen 
das heute ungeordnete oder „wilde“ Parken ordnet, 
zum anderen aber auch den schwachen Ver-
kehrsteilnehmern (Rad- und Fußgängerverkehr) 
größere Rechte zukommen lässt — den Fußgän-
gerverkehr überdies bevorrechtigt (Straßenver-
kehrs–Ordnung (StVO) § 42 (4a) —, wird sich die 
Verkehrsabwicklung gegenüber der heutigen Situa-
tion nach dem Ausbau insgesamt und für alle Ver-
kehrteilnehmer deutlich verbessern. 
 
Private Stellplätze: 
Hinsichtlich der für Beschäftigte, Bewohner und 
Besucher vorgehaltenen privaten Stellplätze der 
Seniorenresidenz werden die Kapazitätsrichtwerte 
gemäß der Verwaltungsvorschrift zur Landesbau-
ordnung (VV BauO NRW), Anlage zu Nr. 51.11, Nr. 
1.3, mehr als erfüllt. 
In vorgenannter Verwaltungsvorschrift wird unter 
Nr. 51.11 gefordert, den Stellplatzbedarf jeweils für 
den Einzelfall zu ermitteln. Im konkreten Fall erfolg-
te dies durch das vorliegende verkehrstechnische 
Gutachten als auch durch eine ausführliche Unter-
suchung in der Begründung zum vorhabenbezoge-
nen Bebauungsplan (vgl. S. 11–12). In der Begrün-
dung wurde eine durchschnittliche Gesamtkapazität 
von 33 Stellplätzen und eine (theoretische) Ge-
samtspitzenkapazität von 42 Stellplätzen — eben-
falls unter Annahme der jeweils ungünstigsten Fälle 
— ermittelt. 
Tatsächlich geplant ist eine Kapazität von 47 priva-
ten Stellplätzen. Der Überschuss begründet sich 
auch aus der Berücksichtigung der konkreten Situa-
tion wie nach der Verwaltungsvorschrift empfohlen 
und steht damit auch in Einklang mit § 12 (2) 
BauNVO, die eine Kapazitätsausweisung nur für die 
zugelassene Nutzung fordert. 
(Als Ergebnis der Offenlage wird ein „normaler“ 
privater Stellplatz in einen behindertengerechten 
privaten Stellplatz umgewandelt, um so der speziel-
len Nutzung noch maximal gerecht zu werden.) 
Das wochenendliche Besucherverhalten konzent-
riert sich erfahrungsgemäß nicht auf die Mittagszeit, 
für die als kritischste Zeit (stärkste Überlagerung 
aus Schichtwechsel von Angestellten + Besucher-
verkehr) die Gesamtspitzenkapazität untersucht 



30 
 

 

STADT 
MEERBUSCH 

 

Vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr. 6,  
Meerbusch-Büderich, Friedhofweg/Lindenhof  
 

Beteiligung der Bürger und der Träger öffentlicher Belange 
gemäß § 3 (2) BauGB 
 

 

 
 

   

Einwender:  Nr.: 
Anschrift:       Datum: 

Stellungnahmen, Anregungen, Hinweise Stellungnahme zum Abwägungsvorgang 
und Beschlussvorschläge 

   

und beten in der Betrachtung des Alten Kirchturms. 
Sie sollten weiter darin nicht gestört werden durch 
vermeidbaren zusätzlichen Fußgängerverkehr. 
Letztendlich darf nicht übersehen werden, dass der 
Platz am Alten Kirchturm in früherer Zeit und auch 
heute noch häufig für kirchliche Veranstaltungen 
(zB. Palmweihprozession, Fronleichnamsprozessi-
on und sonstige Gebetsgottesdienste) aber auch 
darüber hinaus von katholischen Vereinen zum 
Totengedenken (St. Sebastianus-Schützenbruder-
schaft mit ihren angeschlossenen Vereinen und 
Kompanien pp) genutzt wird. Alle diese Veranstal-
tungen würden durch den eintretenden Fußgänger-
verkehr gestört werden. 
 
Eine Hilfestellung im Interesse des Bauherren und 
der künftigen Bewohner könnte jedoch u.E. die 
Änderung der Fußgängerführung sein, wenn die 
Öffnung in der vorhandenen Grenzmauer mit Tor-
durchgang nach Westen zum Lindenhof verscho-
ben und der Fußweg entlang der Westgrenze un-
mittelbar zur Dorfstrasse verlegt würde. Dieser 
vorgeschlagene westliche Fußgängerweg zwischen 
Turm und Lindenhof liegt außerhalb des Kirchenge-
ländes und bedeutet keine Wegeverlängerung für 
die Heimbewohner auf ihrem Weg zur Dorfstrasse 
und Haltestelle Landsknecht. Eine direkter Durch-
gang des Fußweges über das kirchliche und denk-
malgeschützte Grundstück der Kirchengemeinde 
würde vermieden. 
 
Hierbei gehen wir davon aus, dass die Öffnung für 
das Tor in der nördlichen Mauer erst nach Beendi-
gung der Bauarbeiten für die Seniorenresidenz 
sunrise gemacht wird, da sonst die Gefahr besteht, 
dass auch andere Benutzungen des Weges (durch 
Baufirmen oder dergleichen) als die gewünschten 
erfolgen. 
Unser Vorschlag zur Gehwegänderung basiert im 
übrigen auf einer ausdrücklichen Zusage, dass 
dieser Weg nur als Weg für Fußgänger angelegt 
und benutzt wird. Jegliche Benutzung durch Fahr-
zeuge muss ausgeschlossen sein. 
 
Bitte berücksichtigen Sie bei der Planung unsere 
Bedenken und überlegen Sie die empfohlene Ver-
legung des Fußweges. 

wurde, so dass sowohl für den späten Vormittag als 
auch den Nachmittag zusätzliche Kapazitätsreser-
ven vorhanden sind. 
Hinsichtlich der privaten Besucherstellplätze darf 
auf den wesentlichen Unterschied hingewiesen 
werden, dass es sich bei der geplanten Nutzung um 
eine spezielle Wohnnutzung handelt, die nicht mit 
einer klinischen Einrichtung mit Kurzzeitaufenthalt 
und einer ganz anderen Besucherhäufigkeit ver-
wechselt werden darf. 
 
Öffentliche Stellplätze: 
Die geplanten 14 öffentlichen Stellplätze verbessern 
das zur Verfügung gestellte Kontingent gegenüber 
heute sowohl in quantitativer als auch qualitativer 
Hinsicht erheblich. 
So wird eben durch den Neuausbau des Friedhof-
weges das vom Einwender beklagte zusätzlich 
verengende Längsparken im Plangebiet beseitigt. 
 
Um ein langzeitiges Blockieren der öffentlichen 
Stellplätze, die nicht der Nutzung der Seniorenresi-
denz zugerechnet werden dürfen, zu verhindern als 
auch einem Gewohnheitsverhalten entgegenzuwir-
ken, ist zusätzlich in der Zeit zwischen 15.00 und 
19.00 Uhr (der kritischen Nachfragezeit) eine Be-
schränkung der Parkdauer auf 1 Stunde vorgese-
hen. Die Parkzeitregelung ist im Durchführungsver-
trag festgeschrieben worden. 
 
Zu 2. Einfügung in den Bebauungsbestand: 
Die Abwägung dieses Punktes erfolgt unter Ein-
wender Nr. 8. 
 
Ergänzend wird dargelegt, dass die Geschossigkeit 
auf 2 Vollgeschosse festgesetzt wurde. 
Bewusst wurde in den nach Süden ausgerichteten 
Dachflächen die Gaubenanordnung minimiert. Für 
alle Dachflächen gilt, dass die Gauben im Verhält-
nis zur sichtbaren Gesamtdachfläche in ihrer opti-
schen Erscheinung wesentlich zurücktreten. 
 
Zu 3. Fußweg über das Gelände des Alten Kirch-
turms: 
Hinzuweisen ist auf die vom Einwender in der früh-
zeitigen Trägerbeteiligung selbst vorgeschlagene 
Anregung zur Verlagerung des ursprünglich östlich 
geplanten Fußweganschlusses zur Dorfstraße auf 
die Westseite. 
Im Rahmen der Beratung zur Abwägung / Frühzei-
tige Träger- und Bürgerbeteiligung am 17. Januar 
2006 wurde jedoch auch die nunmehr westlich 
gelegene Fußweganbindung in der politischen 
Diskussion hinterfragt. 
Der Vorhabenträger hat daher per Schreiben vom 
08.02.2006 entschieden, auch den Wunsch einer 
westlich liegenden Fußweganbindung momentan 
aufzugeben. 
Der Vorhabenträger erachtet eine Fußwegeanbin-
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dung aus städtebaulichen Gründen weiterhin für 
sinnvoll, da somit den Bewohnern der Seniorenre-
sidenz als auch Besuchern eine Alternative zur 
fußläufigen Erreichbarkeit der Dorfstraße zur Verfü-
gung stände. 
Dem Vorhabenträger wirtschaftliches Eigeninteres-
se zu vorzuwerfen, trägt diesem Gedanken unzu-
reichend Rechnung. Vielmehr geht es um die be-
hutsame Integration und Vernetzung der geplanten 
Seniorenresidenz in die städtebauliche Gesamts-
struktur. 
 
Da sich diese Anbindungsmöglichkeit außerhalb 
des Geltungsbereiches zum vorhabenbezogenen 
Bebauungsplan befindet, besteht keine Notwendig-
keit, diese Frage innerhalb dieses Bauleitplanver-
fahrens zu regeln. 
Daher wurde vom Vorhabenträger vorgeschlagen, 
zu einem späteren Zeitpunkt über eine Anbindung 
an den vorhanden westlichen Weg sachlich und 
konstruktiv mit allen Betroffenen zu erörtern. 
 

 
Einwender Nr. 8 
 
Rheinisches Amt für 
Denkmalpflege 
Postfach 21 40 
D-50250 Pulheim 
Schreiben vom 04.05.2006 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Wie bereits ausführlich in meinem Schreiben vom 
30.03.2004 dargelegt, hält der Landschaftsverband 
Rheinland / Rheinisches Amt für Denkmalpflege die 
Größe, Kubatur und Grundfläche des neuen Bau-
komplexes in der bestehenden städtebaulichen 
Situation und in der unmittelbaren Nähe der beiden 
Baudenkmäler des Lindenhofes und des Kirchturmes 
weiterhin grundsätzlich für zu dominant. 
 
Da das Bauvorhaben auch gem. § 9 (1) b DSchG 
NW zu beurteilen sein wird, weist das Rheinische 
Amt für Denkmalpflege schon jetzt darauf hin, dass 
insbesondere der nach Süden gerichtete Eckturm 
der Anlage eine nicht akzeptable Konkurrenz zum 
Kirchturm darstellt. Auf ihn ist zumindest an dieser 
Stelle unbedingt zu verzichten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Die Einwenderin trägt keinen neuen Sachstand vor. 
Den Einwendungen wird nicht gefolgt. 
 
Zur Herstellung des Zusammenhanges werden 
weiter unten die Stellungnahme als auch die Abwä-
gung aus der frühzeitigen Trägerbeteiligung wie-
dergeben. 
 
Die „Ecktürme“ sind ein wesentliches Merkmal für 
die Corporate Identity des Vorhabenträgers und 
Betreibers. 
 
Ergänzend zum südlichen „Eckturm“ wird festge-
stellt, dass durch die Festsetzung von Baugrenzen 
gesichert wird, dass dieser Bestandteil der Gesamt-
fassade maximal 0,35 m vor die übrige Fassaden-
fläche hervortreten darf. Somit wird sichergestellt, 
dass diese Bauteile der Fassade zugehörig sind. (In 
der Verwaltungsvorschrift zur Landesbauordnung 
(VV BauO NRW), Punkt 6.4, wird von unterschiedli-
chen Wandbauteilen einer Fassade gesprochen, 
wenn diese in ihrer Tiefenlage um mindestens 1 m 
differieren) 
 
Die Fenstergliederung (Öffnungshöhe) aus der 
Hauptfassade setzt sich im „Eckturm“ fort und ver-
stärkt somit die beabsichtigte Integration in ein 
homogenes aber strukturiertes Gesamterschei-
nungsbild / Fassade. 
Die Differenzierung der Traufhöhe ist gestalterisch 
beabsichtigt, um dem Ensemble / Neubau Akzentu-
ierung und Rhythmisierung zu geben. Durch ein 
Zeltdach mit geringerer Neigung als das Hauptdach 
werden damit die gewollten Eckbetonungen ange-
messen eingegliedert. 
Das Denkmalschutzgesetz (DSchG NRW) ist unter 
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Einwender:  Nr.: 
Anschrift:       Datum: 

Stellungnahmen, Anregungen, Hinweise Stellungnahme zum Abwägungsvorgang 
und Beschlussvorschläge 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rheinisches Amt für 
Denkmalpflege 
Postfach 21 40 
D-50250 Pulheim 
Schreiben vom 30.03.2004 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stellungnahme / frühzeitige Trägerbeteiligung: 
 
Das Areal des vorhabenbezogenen Bebauungspla-
nes Nr. 6 liegt in unmittelbarer Nähe der beiden 
folgenden Baudenkmäler: Dorfstraße 48 (Linden-
hof) und alter Kirchturm. Insofern sind denkmalpfle-
gerische Belange von dem Bebauungsplanentwurf 
unmittelbar betroffen. 
 
Das Baudenkmal Dorfstraße 48 ist eine maximal 
zweigeschossige Hofanlage mit einer traditionsrei-
chen Gaststätte; der Kirchturm bildet als baulicher 
Rest einer alten Kirche an der Dorfstraße eine wich-
tige städtebauliche Dominante. Das Umfeld ist 
ansonsten geprägt durch eine überwiegend offene, 
ein- oder zweigeschossige Bauweise. 
 
Innerhalb dieser relativ kleinteiligen städtebaulichen 
Situation stellt die nun geplante Seniorenresidenz in 
Größe, Kubatur und Grundfläche einen sehr domi-
nanten, massiven Fremdkörper dar, der die örtlich 
vorgegebenen Proportionen überschreitet. 
 
Der Landschaftsverband Rheinland / Rheinisches 
Amt für Denkmalpflege war bisher in den Jahren 
1998/1999 im Rahmen von diversen Neubaupla-
nungen an gleicher Stelle beteiligt, wobei Ein- und 
Mehrfamilienhäuser vorgesehen waren. Damals 
wurde bereits die zu heterogene und zu dominante 
Bebauung neben dem Baudenkmal Lindenhof be-
mängelt. Die jetzt vorliegende Planung eines mas-
siven Wohnblocks überschreitet die damaligen 
Überlegungen bei weitem. 
 
Die Dominanz des neuen Baukörpers wird der 
Bedeutung der beiden Baudenkmäler nicht gerecht. 
Aus denkmalpflegerischer Sicht wird daher Folgen-
des angeregt: 
 

 Grundfläche und Kubatur des Neubaukör-
pers sollten deutlich reduziert werden. 

 Insbesondere ist auf eine reale Zweige-
schossigkeit zu achten. Das Dachgeschoss 
tritt in der vorliegenden Planung durch die 
mächtigen Gauben optisch als Vollgeschoss 

Abwägung des § 9 (1) b) als auch (2) b) hinreichend 
berücksichtigt worden. 
Mittels dreidimensionaler Darstellungen zur Klärung 
der Raumwirkung wurde durch den Planer aufge-
zeigt, dass die historischen Ensemble Lindenhof 
sowie Kirchturm der alten Büdericher Pfarrkirche 
respektvoll hinsichtlich städtebaulicher Kriterien 
behandelt werden. Durch hinreichende räumliche 
Distanz zwischen den historischen Bauwerken und 
dem Neubau wird diese Wirkung gewährleistet. (Zur 
Referenz wird auf die Unterlagen aus der frühzeiti-
gen Beteiligung / Gestaltungsplan mit Perspektiv-
darstellungen verwiesen.) 
 
Abwägung / frühzeitige Trägerbeteiligung: 
 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen: 
Den Anregungen wird teilweise gefolgt. 
 
Mit der Einordnung des Baukörpers der Senioren-
residenz in die vorhandene Siedlungsstruktur wer-
den sehr wohl die vorgefundenen städtebaulichen 
Bezüge des unmittelbaren Umfeldes berücksichtigt. 
Das betrifft sowohl die Beziehung des Hochbaukör-
pers zur Umgebungsbebauung durch die Aufnahme 
vorhandener städtebaulicher Raumkanten als auch 
die Einbindung in das landschaftliche Umfeld sowie 
die Respektierung der landschaftsprägenden Elm-
ente (gewachsener Baumbestand und Ortsrand-
grün). 
 
Der Baukörper der Seniorenresidenz versteht sich 
jedoch auch als ergänzendes neues städtebauli-
ches Element in einem differenzierten, über einen 
langen Zeitraum gewachsenen urbanen Gefüge. 
Somit trägt er entsprechend zu einer lebendigen 
Gestaltung und attraktiven Erweiterung des ur-
sprünglichen Siedlungskernes von Büderich bei und 
rundet den Siedlungsbereich mit einer sinnvollen 
Nutzung nach Norden hin ab. 
 
Der neue Baukörper erfährt eine differenzierte Bin-
nengliederung, wobei sich die typische Fassaden-
kantenlänge im Bereich zwischen 14 und 20 m 
bewegt, einem Maß, dass zwischen freistehenden 
Einfamilienhäusern (9 bis 16 m) und dem histori-
schen Vierkantgehöft Lindenhof (25 bis 39 m) ver-
mittelt. Die Gestaltung der Fassaden als auch des 
Daches orientiert sich an ortstypischen und prägen-
den Elementen des Umfeldes. Durch die Anwen-
dung des Gestaltungsmittels Grundtyp und Variati-
on wird sowohl Differenziertheit als aber auch Ho-
mogenität geschaffen. Gleichwohl wirkt die Planung 
mit einem differenzierten, aber kompakten Baukör-
per einer denkbaren Bebauung aus mehreren Bau-
körpern (z.B. Villen) und einer sich daraus erge-
benden umfassenden Parzellierung der dann je-
weils eng gefassten Grundstücksflächen mit deren 
verschiedensten Zufahrten und Garagen, die dann 
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in Erscheinung. 
 Es wird dringend empfohlen, in der Gestal-

tung zumindest auf die beiden Ecktürme zu 
verzichten. Es sollte keinerlei inhaltlicher 
Bezug zu dem benachbarten Kirchturm her-
gestellt werden. 

 

Abb. 1: Luftbild, ca. 1985. 
 

Abb. 2: Schrägaufnahme, Aufnahmedatum nicht 
bekannt. 
 

aufgrund ihrer funktionellen Eigenart eher hetero-
gen sein dürfte, entgegen. 
 
Die Raumkante des Neubaukörpers entlang des 
Friedhofweges wurde sichtbar zurückgestellt, 
springt zusätzlich in der Mittelzone bewusst zurück, 
um eine städtebauliche Konkurrenzsituation zum 
Lindenhof zu vermeiden. 
Bei Betrachtung der historischen Entwicklung ist 
auch auf das kompakte, größere Gebäudevolumen 
der hier an diesem Standort vormals befindlichen 
Reithalle hinzuweisen (vgl. Abb. 1 und 2). 
 
Um die Dominanz des historischen Kirchturmes der 
alten Büdericher Pfarrkirche allseitig zu wahren, hält 
die südliche Giebelfassade des Neubaukörpers 
einen angemessenen Abstand (ca. 25 m) zum 
Kirchturm. Bewusst sind in den dem Kirchturm 
nächstgelegenen Dachflächen keine Öffnungen 
vorgesehen. Die bestehende, ca. 4 m hohe, Hecke 
sowie die dort auf städtischem Besitz stehende 
Mauer zwischen Kirchplatz und südlicher Plange-
bietsgrenze determinieren zugleich eine vorhande-
ne und weiterhin gewollte städtebauliche Zäsur. 
 
1. Eine weitere Reduzierung der Grundfläche ist 

aufgrund der funktionellen Anforderungen nicht 
realisierbar. Jedoch sind durch ein ausgewoge-
nes Maß an Grundflächendifferenziertheit (Bau-
feldgliederung) sehr wohl die städtebaulich prä-
genden Aspekte und Eigenarten berücksichtigt 
worden. Durch die Ausbildung einer vorwiegend 
verglasten Mittelzone wird der Gesamtkörper 
zusätzlich aufgelöst. 

2. Das Dachgeschoss berücksichtigt in seiner 
Geometrie als auch Höhe die Referenz des vor-
deren Teils des Vierkantgehöfts Lindenhof. Da-
bei bleibt das Pegelniveau / Firsthöhe Neubau 
ca. 15 cm unter dem des vorderen Teiles des 
Lindenhofs. Ebenfalls bleibt das absolute Maß 
der Wandhöhe des Neubaus ca. 25 cm hinter 
dem des vorderen Teiles des Lindenhofs zu-
rück. Die Gauben sind in Größe, Lage und Ges-
taltung so gewählt, dass sie Dachflächen glie-
dern, jedoch nicht dominieren. Durch die Anord-
nung der Gauben innerhalb größerer zusam-
menhängender undurchbrochener Dachflächen 
entsteht gestalterische Spannung und Ausge-
wogenheit. 

3. Die beiden „Ecktürme“ verstehen sich als glie-
dernde integrale Elemente, die den Gesamt-
baukörper an entscheidenden Punkten gestalte-
risch akzentuieren und dezent städtebaulichen 
Raum markieren. Aufgrund ihrer nur unwesent-
lich exponierten Lage innerhalb der Grundrissfi-
gur sind sie sehr wohl als Kontrastelement, je-
doch nicht als sich verselbständigender Turm-
körper lesbar. Inhaltliche Bezüge zum histori-
schen Kirchturm sind aufgrund der räumlichen 
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Distanz, der definitiven Größenunterschiede als 
auch der Integration in den Gesamtbaukörper 
nicht erkennbar. 

 
 
Nr. 9 
 
Stadt Meerbusch, 
FB Straßen und Kanäle 

 
In einer zweiten hausinternen Abstimmung des 
Bebauungsplanentwurfes und des Durchführungs-
vertrages wurde die Ausweisung eines 2. Behinder-
tenstellplatzes angeregt. 

 
Der Anregung wird gefolgt. 
 
Im Bereich der geplanten Hauptzufahrt wird auf der 
südlichen Seite ein „normaler“ privater Stellplatz in 
einen behindertengerechten Stellplatz umgewandelt 
und entsprechend festgesetzt. 
Auswirkungen auf die Grundzüge der Planung 
entstehen hierdurch nicht. Eine erneute Offenlage 
ist nicht erforderlich. 
 

 
 
 
Abstimmungsergebnis:  einstimmig 
 
2.2 Beschluss der Entwurfsänderung gem. § 3 (3) Satz 3 BauGB 
 
Der Ausschuss für Planung, Wirtschaftsförderung, Liegenschaften des Rates der Stadt beschließt 
die Änderung des Planentwurfes gemäß § 3 (3) Satz 3 Baugesetzbuch in Verbindung mit § 13 
Baugesetzbuch vom 27. August 1997 (BGBl. I S. 2141, 1998 I S. 137) in der bis zum 
20. Juli 2004 geltenden Fassung auf der Grundlage der Beschlussfassung über die Anregungen 
(hier zu Nr. 9). 
Die Grundzüge der Planung werden durch diese Änderung nicht berührt. 
Es wird festgestellt, dass mit den Änderungen eine erneute Planoffenlegung gem. § 3 (2) Bauge-
setzbuch nicht erforderlich wird. 
 
Abstimmungsergebnis:  einstimmig 
 
2.3 Zustimmung zum Durchführungsvertrag (öffentlicher Teil) 
 
Der Ausschuss für Planung, Wirtschaftsförderung, Liegenschaften empfiehlt dem Rat der Stadt, 
den öffentlichen Teil des Durchführungsvertrages (nicht grau unterlegt) zum vorhabenbezogenen 
Bebauungsplan Nr. 6, Meerbusch-Büderich, Friedhofweg/Lindenhof in der vorab zugesandten 
Fassung zuzustimmen. 
 
Abstimmungsergebnis:  einstimmig 
 
2.4 Satzungsbeschluss gem. § 10 BauGB 
 
Der Ausschuss für Planung, Wirtschaftsförderung, Liegenschaften empfiehlt dem Rat der Stadt, 
folgenden Beschluss zu fassen: 
 
Der Rat der Stadt beschließt den vorhabenbezogenen Bebauungsplan Nr. 6, Meerbusch-
Büderich, Friedhofweg/Lindenhof, einschließlich der Änderungen auf Grund von Anregungen, als 
Satzung gemäß § 10 Baugesetzbuch vom 27. August 1997 (BGBl. I S. 2141, 1998 I S. 137), zu-
letzt geändert durch Artikel 4 Abs. 10 des Gesetzes vom 5. Mai 2004 (BGBl. I S. 718) in Verbin-
dung mit § 244 (2) Baugesetzbuch vom 23. September 2004 (BGBl. I S. 2414), zuletzt geändert 
durch Gesetz vom 21. Juni 2005 (BGBl. I S. 1818) sowie in Verbindung mit § 7 der Gemeinde-
ordnung für das Land Nordrhein-Westfalen vom 14. Juli 1994 
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(GV.NRW. S. 666/SGV.NRW.2023), zuletzt geändert durch Gesetz vom 3. Mai 2005 
(GV.NRW. S. 498). 
 
Der räumliche Geltungsbereich dieses Bebauungsplanes umfasst den südlichen Teil des Fried-
hofweges (Teile aus den Flurstücken 1151, 841, 224, 222 und 210 der Flur 10 der Gemarkung 
Büderich) sowie daran östlich angrenzend das Flurstück 1587, Teile aus den Flurstücken 1588, 
1099 und 1096 der Flur 10 der Gemarkung Büderich und ist in nachstehendem Übersichtsplan 
gekennzeichnet. 
 

 
 
Gleichzeitig wird die Entwurfsbegründung als Entscheidungsbegründung gemäß 
§ 9 (8) Baugesetzbuch beschlossen, wobei sich der Rat ergänzend die vom Ausschuss für Pla-
nung, Wirtschaftsförderung, Liegenschaften am 30. Mai 2006 beschlossene Abwägung zu eigen 
macht. 
Diese Abwägung lag dem Rat der Stadt in der Fassung der Niederschrift der Sitzung des Aus-
schusses für Planung, Wirtschaftsförderung, Liegenschaften vom 30. Mai 2006 vor. 
 
Abstimmungsergebnis:  einstimmig 
 
 
2.5 Aufhebung des Aufstellungsbeschlusses für den Bebauungsplan Nr. 259 
 
Der Ausschuss für Planung, Wirtschaftsförderung, Liegenschaften empfiehlt dem Rat der Stadt 
die Aufhebung des Aufstellungsbeschlusses vom 28. September 2000 für den Bebauungsplan Nr. 
259, Meerbusch-Büderich, Friedhofweg/Lindenhof. 
 
Abstimmungsergebnis:  einstimmig 
 
Sprecher im Rat zu TOP 2.3 bis 2.5: Ratsherr Lienenkämper 

 
 
3.0 Errichtung eines Mehrfamilienwohnhauses, Grabenstraße / Niederlöricker Straße; 

Erlaubnis nach § 9 DschG 
 
Beschluss: 
 
Der Ausschuss für Planung, Wirtschaftsförderung, Liegenschaften stimmt der denkmalrechtlichen 
Erlaubnis gemäß § 9 DSchG für das Vorhaben zur Errichtung eines Mehrfamilienwohnhauses mit 
4 Wohneinheiten und Tiefgarage auf dem Flurstück 437 der Flur 13 der Gemarkung Büderich 
nicht zu. 

 
Abstimmungsergebnis:  einstimmig 
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4.0 Haus Meer 
4.1 Bebauungsplan Nr. 247, Meerbusch-Büderich, Haus Meer 
4.1.1 Zustimmung zum Gestaltungsplan 
4.1.2 Form der Beteiligung der Öffentlichkeit gem. § 3 (1) BauGB 
4.2 66. Änderung des Flächennutzungsplanes, Meerbusch-Büderich, Haus Meer 
4.2.1 Zustimmung zum Vorentwurf 
4.2.2 Form der Beteiligung der Öffentlichkeit gem. § 3 (1) BauGB 

 
vertagt 
 
 

5.0 66. Änderung des Flächennutzungsplanes, Meerbusch-Büderich, Haus Meer; 
Aufstellungsbeschluss gem. § 2 (1) BauGB 
 
vertagt 
 
 

6.0 Bebauungsplan Nr. 247, Meerbusch-Büderich, Haus Meer; 
Beschluss zur Umstellung auf das Aufstellungsverfahren nach BauGB 2004 
 
vertagt 
 
 

7.0 Aufhebung des Bebauungsplanes Nr. 93 in Meerbusch-Büderich, Haus Meer; 
7.1 Beschluss zur Umstellung auf das Aufhebungsverfahren nach BauGB 2004 
7.2 Form der Beteiligung der Öffentlichkeit gem. § 3 (1) BauGB 

 
vertagt 
 
 

8.0 Gelände der ehemaligen Ostara-Fabrik in Meerbusch-Osterath; 
Zustimmung zum Strukturplan 
 
Beschluss: 
 
Der Ausschuss für Planung, Wirtschaftsförderung, Liegenschaften des Rates der Stadt stimmt 
dem Strukturplan vom 21.04.2006 zu. 
Der Ausschuss beauftragt die Verwaltung, die Planer aufzufordern, auf der Grundlage dieses 
Strukturplanes unter folgenden Maßgaben einen städtebaulichen Vorentwurf im Sinne eines Ges-
taltungsplanes zu erarbeiten und diesen dem Ausschuss zu gegebener Zeit vorzustellen: 
• Festlegung von Trauf-, First- und/oder Gebäudehöhen zur Sicherstellung der tatsächlich vor-

gesehenen Geschosse (keine Ausnutzung der Bauordnung wie Staffelgeschosse) 
• Reduzierung der Vollgeschossigkeit in den Baufeldern 2 und 4 von III auf II  
• Auflösung des ‚langen Riegels‘ im Baufeld 2 und der beiden ‚U-Riegel‘ in den Baufeldern 2 

und 3 
• Reuzierung der Vollgeschossigkeit am nördlichen Ende der ‚Bahn-Zeile‘ am ehemaligen Pfört-

nerhaus, Aufnahme der vorhandenen Bebauung 
• Anbindung Winklerweg an Strümper Straße ist alternativ weiter nördlich (ehemaliges Tankstel-

lengrundstück) darzustellen; daraus resultierend eine Planung für den Bereich zwischen Alter-
nativ-Trasse und Winklerweg 

• Infragestellung des Frischemarktes, insbesondere bezüglich der Größe und Sicherung der 
Nutzungsart, (Besichtigung eines vorhandenen Marktes wird angeboten) 

• Dokumentierung der Industriegeschichte des Geländes (z. B. durch Maschinen, verbleibende 
Gebäude, Straßennamen etc.) 

 
Abstimmungsergebnis:  15 Ja-Stimmen, 2 Nein-Stimmen 
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9.0 Neubau einer Klinik auf dem Gelände der Reha-Klinik Hoterheide 
9.2 Zustimmung zu Befreiungen von den Festsetzungen des Bebauungsplanes 

Nr. 232, Meerbusch-Osterath, Reha-Klinik Hoterheide 
sowie zur Änderung von Baulasten 

9.3 Zustimmung zur Änderung von Dienstbarkeiten 
 
Beschluss: 
 
9.2 Zustimmung zu Befreiungen von den Festsetzungen des Bebauungsplanes Nr. 232, Meer-

busch-Osterath, Reha-Klinik Hoterheide sowie zur Änderung von Baulasten  
 
Der Ausschuss für Planung, Wirtschaftsförderung, Liegenschaften des Rates der Stadt stimmt 
folgenden Befreiungen von den Festsetzungen des Bebauungsplanes Nr. 232 für die Realisierung 
einer Klinikerweiterung zu: 
- Überschreitung der Baugrenzen im Norden und Nordwesten, sofern die dadurch und durch 

sonstige befestigte Flächen in Anspruch genommenen Flächen für Maßnahmen zum 
Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und Landschaft ausgeglichen werden 

- Überschreitung der Minus-I -Geschossigkeit (nur Kellergeschoss) und IV-Geschossigkeit, 
letztere bei Einhaltung der zulässigen Bauhöhe für Klinik-Aufenthaltsräume 

- Überschreitung der Gesamtbauhöhe durch das Technik-Geschoss 
 
Der Ausschuss für Planung, Wirtschaftsförderung, Liegenschaften des Rates der Stadt stimmt 
ferner der Änderung der Baulasten für die Realisierung einer Klinikerweiterung im Bereich des 
Bebauungsplanes Nr. 232 zu. 
 
Abstimmungsergebnis:  15 Ja-Stimmen, 2 Enthaltungen 
 
 
9.3 Zustimmung zur Änderung von Dienstbarkeiten 
 
Der Ausschuss für Planung, Wirtschaftsförderung, Liegenschaften empfiehlt dem Rat der Stadt, 
folgenden Beschluss zu fassen: 
 
Der Rat der Stadt stimmt der Änderung der Dienstbarkeiten für die Realisierung einer Klinikerwei-
terung im Bereich des Bebauungsplanes Nr. 232 zu. 
 
Abstimmungsergebnis:  15 Ja-Stimmen, 2 Enthaltungen 
 
Sprecher im Rat zu TOP 9.3:  Ratsherr Schoenauer 
 
 
 

10.0 Bebauungsplan Nr. 255, Meerbusch-Nierst, Dorfplatz / Feuerwehr 
10.1 Beschluss über Anregungen gem. § 3 (2) BauGB 
10.2 Satzungsbeschluss gem. § 10 BauGB 

 
Beschluss: 

 
10.1 Beschluss über Anregungen gem. § 3 (2) BauGB 
 
Der Ausschuss für Planung, Wirtschaftsförderung, Liegenschaften des Rates der Stadt stellt fest: 
 
Der Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 255, Meerbusch-Nierst, Dorfplatz/Feuerwehr hat ge-
mäß § 3 (2) Baugesetzbuch vom 27. August 1997 (BGBl. I S. 2141, 1998 I S. 137) in der bis zum 
20. Juli 2004 geltenden Fassung vom 24. April 2006 bis einschließlich 25. Mai 2006 zu jeder-
manns Einsicht öffentlich ausgelegen. 
 
Über die eingegangenen Anregungen entscheidet der Ausschuss für Planung, Wirtschaftsförde-
rung, Liegenschaften des Rates der Stadt nach Abwägung der privaten und öffentlichen Belange 
gegeneinander und untereinander wie folgt: 
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1. Rhein-Kreis Neuss Schreiben vom 09.05.2006 
Den Anregungen wurde gefolgt. 
In den textlichen Festsetzungen wurde ein Hinweis zum Bodenschutz aufgenommen. 
 
2. Rheinisches Amt für Denkmalpflege Schreiben vom 10.05.2006 
Den Anregungen wird nicht gefolgt. 
Die Abfallcontainer befanden sich schon immer an diesem Standort, der Bebauungsplan setzt nur 
den Bestand fest. Auch in der Beteiligung nach § 4 (1) BauGB war dieser Standort bereits eindeu-
tig dargestellt. In der Stellungnahme des Rheinischen Amtes für Denkmalpflege vom 06.09.2004 
wurde dazu keine Anregung vorgebracht. Des weiteren sind die Container durch eine höhere He-
cke und eine Mauer abgeschirmt. 
 
Abstimmungsergebnis: einstimmig 
 
 
10.2 Satzungsbeschluss gem. § 10 BauGB 
 
Der Ausschuss für Planung, Wirtschaftsförderung, Liegenschaften empfiehlt dem Rat der Stadt, 
folgenden Beschluss zu fassen: 
 
Der Rat der Stadt beschließt den Bebauungsplan Nr. 255, Meerbusch-Nierst, Dorf-
platz/Feuerwehr als Satzung gemäß § 10 Baugesetzbuch (BauGB) vom 27. August 1997 
(BGBl. I S. 2141, 1998 I S. 137), zuletzt geändert durch Artikel 4 Abs. 10 des Gesetzes vom 
5. Mai 2004 (BGBl. I S. 718) in Verbindung mit § 244 (2) Baugesetzbuch vom 
23. September 2004 (BGBl. I S. 2414), zuletzt geändert durch Gesetz vom 21. Juni 2005 
(BGBl. I S. 1818) sowie in Verbindung mit § 7 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-
Westfalen vom 14. Juli 1994 (GV.NRW. S. 666/SGV.NRW.2023), zuletzt geändert durch Gesetz 
vom 3. Mai 2005 (GV.NRW. S. 498). 
 
Der räumliche Geltungsbereich des Bebauungsplanes umfasst die Flurstücke 19, 22-26, 46, 48, 
49, 51, 52, 57, 310, 459, 562 und 563 teilweise der Flur 13 der Gemarkung Nierst und ist in nach-
stehendem Übersichtsplan gekennzeichnet. 
 

 
Gleichzeitig wird die Entwurfsbegründung als Entscheidungsbegründung gemäß 
§ 9 (8) Baugesetzbuch beschlossen, wobei sich der Rat ergänzend die vom Ausschuss für Pla-
nung, Wirtschaftsförderung, Liegenschaften am 30. Mai 2006 beschlossene Abwägung zu eigen 
macht. 
Diese Abwägung lag dem Rat der Stadt in der Fassung der Niederschrift der Sitzung des Aus-
schusses für Planung, Wirtschaftsförderung, Liegenschaften vom 30. Mai 2006 vor. 
 
Mit dem Inkrafttreten dieses Bebauungsplanes treten die entgegenstehenden Festsetzungen des 
Bebauungsplanes Nr. 118 und seiner 1. Änderung außer Kraft. 
 
Abstimmungsergebnis:  einstimmig 
 
Sprecher im Rat zu TOP 10.2:  Ratsherr Schoenauer 
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11.0 4. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 132 A in Meerbusch-Büderich, 
Sport- und Freizeitpark Eisenbrand, Reitanlage Hülsenbuschweg 

11.1 Beschluss über Anregungen gem. § 3 (2) BauGB 
11.2 Satzungsbeschluss gem. § 10 BauGB 

 
Beschluss: 
 
11.1 Beschluss über Anregungen gem. § 3 (2) BauGB 
 
Der Ausschuss für Planung, Wirtschaftsförderung, Liegenschaften des Rates der Stadt stellt fest: 
 
Der Entwurf der 4. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 132 A in Meerbusch-Büderich, Sport- und 
Freizeitpark Eisenbrand, Reitanlage Hülsenbuschweg hat gemäß § 3 (2) Baugesetzbuch vom 
27. August 1997 (BGBl. I S. 2141, 1998 I S. 137) in der bis zum 20. Juli 2004 geltenden Fassung 
vom 24. April 2006 bis einschließlich 25. Mai 2006 zu jedermanns Einsicht öffentlich ausgelegen. 
 
Über die eingegangenen Anregungen entscheidet der Ausschuss für Planung, Wirtschaftsförde-
rung, Liegenschaften des Rates der Stadt nach Abwägung der privaten und öffentlichen Belange 
gegeneinander und untereinander wie folgt: 
 
1. Deutsche Telekom AG Schreiben vom 9.Mai 2006 
Den Anregungen wird teilweise gefolgt. 
Die Hinweise werden dem Eigentümer weiter gegeben, so dass bei potentiellen Baumaßnahmen 
die Telekommunikationsleitungen auf dem Grundstück berücksichtigt werden. Die Bebauungs-
planänderung setzt in diesem Bereich nur den Bestand fest, so dass keine Veränderung zum 
heutigen Zustand möglich ist. 
 
Abstimmungsergebnis:  einstimmig 
 
 
11.2 Satzungsbeschluss gem. § 10 BauGB 
 
Der Ausschuss für Planung, Wirtschaftsförderung, Liegenschaften empfiehlt dem Rat der Stadt, 
folgenden Beschluss zu fassen: 
 
Der Rat der Stadt beschließt die 4. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 132 A in Meerbusch-
Büderich, Sport- und Freizeitpark Eisenbrand, Reitanlage Hülsenbuschweg als Satzung gemäß 
§ 10 Baugesetzbuch (BauGB) vom 27. August 1997 (BGBl. I S. 2141, 1998 I S. 137), zuletzt ge-
ändert durch Artikel 4 Abs. 10 des Gesetzes vom 5. Mai 2004 (BGBl. I S. 718) in Verbindung mit 
§ 244 (2) Baugesetzbuch vom 23. September 2004 (BGBl. I S. 2414), zuletzt geändert durch Ge-
setz vom 21. Juni 2005 (BGBl. I S. 1818) sowie in Verbindung mit § 7 der Gemeindeordnung für 
das Land Nordrhein-Westfalen vom 14. Juli 1994 (GV.NRW. S. 666/SGV.NRW.2023), zuletzt ge-
ändert durch Gesetz vom 3. Mai 2005 (GV.NRW. S. 498). 

 
Der räumliche Geltungsbereich der Bebauungsplanänderung umfasst die Flurstücke 119 und 160 
der Flur 54 der Gemarkung Büderich und ist in nachstehendem Übersichtsplan gekennzeichnet. 
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Gleichzeitig wird die Entwurfsbegründung als Entscheidungsbegründung gemäß 
§ 9 (8) Baugesetzbuch beschlossen, wobei sich der Rat ergänzend die vom Ausschuss für Pla-
nung, Wirtschaftsförderung, Liegenschaften am 30. Mai 2006 beschlossene Abwägung zu eigen 
macht. 
Diese Abwägung lag dem Rat der Stadt in der Fassung der Niederschrift der Sitzung des Aus-
schusses für Planung, Wirtschaftsförderung, Liegenschaften vom 30. Mai 2006 vor. 
 
Mit dem Inkrafttreten dieses Änderungsplanes treten die entgegenstehenden Festsetzungen des 
Bebauungsplanes Nr. 132 A und seiner 1. Änderung außer Kraft. 
 
Abstimmungsergebnis:  einstimmig 
 
Sprecher im Rat zu TOP 11.2:  Ratsherr Schoenauer 
 
 
 

12.0 3. vereinfachte Änderung des Bebauungsplanes Nr. 49 in Meerbusch-Büderich, 
Dückersstraße / Gereonstraße 

12.1 Beschluss über Stellungnahmen gem. § 3 (2) BauGB i. V. m. § 13 (2) Nr. 2 BauGB 
Satzungsbeschluss gem. § 10 BauGB 
 
vertagt 

 
 
13.0 92. Änderung des Flächennutzungsplanes, Meerbusch-Büderich, Kanzlei 
13.1 Zustimmung zum Vorentwurf 
13.2 Form der Beteiligung der Öffentlichkeit gem. § 3 (1) BauGB 
 

Beschluss: 
 

13.1 Zustimmung zum Vorentwurf 
 
Der Ausschuss für Planung, Wirtschaftsförderung, Liegenschaften des Rates der Stadt stimmt 
dem Vorentwurf der 92. Änderung des Flächennutzungsplanes, Meerbusch-Büderich, Kanzlei in 
der Fassung vom 8. Mai 2006 zu. 
 
Abstimmungsergebnis: einstimmig 
 

 
13.2 Form der Beteiligung der Öffentlichkeit gem. § 3 (1) BauGB 
 
Der Ausschuss für Planung, Wirtschaftsförderung, Liegenschaften des Rates der Stadt be-
schließt, auf der Grundlage des Vorentwurfes der Flächennutzungsplanänderung in der Fassung 
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vom 8. Mai 2006 eine frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 (1) Baugesetzbuch in 
der Beteiligungsform 1 (ohne Versammlung) gemäß den allgemeinen Richtlinien durchzuführen. 
 
Der räumliche Geltungsbereich dieser Änderung umfasst die Flurstücke 7, 73, 76, 77, 99, 103, 
104, 263, 264, 266, 268, 277, 285 und Teilbereiche der Flurstücke 6, 148, 208, 213, 247, 260 alle 
der Flur 45, Gemarkung Büderich und ist in nachstehendem Übersichtsplan gekennzeichnet. 
 

 
 

Abstimmungsergebnis: einstimmig 
 
 

 
14.0 Umstellung für Bauleitpläne auf das Aufstellungsverfahren nach BauGB 2004 
14.1 Bebauungsplan Nr. 283, Meerbusch-Büderich, Niederlörick 

14.1.1 Aufhebung des Offenlagebeschlusses vom 7. März 2006 
14.1.2 Beschluss zur Umstellung auf das Aufstellungsverfahren nach BauGB 2004 

14.2 Bebauungsplan Nr. 265, Meerbusch-Osterath, Görgesheideweg;  
 Beschluss zur Umstellung auf das Aufstellungsverfahren nach BauGB 2004 
14.3 1.Änderung des Bebauungsplanes Nr. 231, Meerbusch-Osterath, 

Gewerbegebiet Mollsfeld-Nord; 
Beschluss zur Umstellung auf das Aufstellungsverfahren nach BauGB 2004 

14.4 88. Änderung des Flächennutzungsplanes, Meerbusch-Osterath, Görgesheideweg; 
Beschluss zur Umstellung auf das Aufstellungsverfahren nach BauGB 2004 
 
14.1 Bebauungsplan Nr. 283, Meerbusch-Büderich, Niederlörick 
14.1.1 Aufhebung des Offenlagebeschlusses vom 7. März 2006 
 
Der Ausschuss für Planung, Wirtschaftsförderung, Liegenschaften des Rates der Stadt hebt sei-
nen Beschluss zur öffentlichen Entwurfsauslegung des Bebauungsplanes Nr. 283 vom 7. März 
2006 auf. 
 
Abstimmungsergebnis: einstimmig 
 
14.1 Bebauungsplan Nr. 283, Meerbusch-Büderich, Niederlörick 
14.1.2 Beschluss zur Umstellung auf das Aufstellungsverfahren nach BauGB 2004 
 
Der Ausschuss für Planung, Wirtschaftsförderung, Liegenschaften des Rates der Stadt be-
schließt, das vor dem 20. Juli 2004 begonnene Aufstellungsverfahren für den Bebauungsplan 
Nr. 283, Meerbusch-Büderich, Niederlörick, gemäß § 244 (2) Satz 2 Baugesetzbuch vom 
23. September 2004 (BGBl. I S. 2414), zuletzt geändert durch Gesetz vom 21. Juni 2005 
(BGBl. I S. 1818), fortzuführen. 
 
Abstimmungsergebnis:  13 Ja-Stimmen, 4 Nein-Stimmen 
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14.2 Bebauungsplan Nr. 265, Meerbusch-Osterath, Görgesheideweg; 

Beschluss zur Umstellung auf das Aufstellungsverfahren nach BauGB 2004 
 
Ratsherr Hoppe nimmt an der Beratung und Beschlussfassung nicht teil und hat im Zuhörerraum 
Platz genommen. 
 
Der Ausschuss für Planung, Wirtschaftsförderung, Liegenschaften des Rates der Stadt be-
schließt, das vor dem 20. Juli 2004 begonnene Aufstellungsverfahren für den Bebauungsplan 
Nr. 265, Meerbusch-Osterath, Görgesheideweg, gemäß § 244 (2) Satz 2 Baugesetzbuch vom 
23. September 2004 (BGBl. I S. 2414), zuletzt geändert durch Gesetz vom 21. Juni 2005 
(BGBl. I S. 1818), fortzuführen. 
 
Abstimmungsergebnis:  einstimmig 
 
 
14.3 1.Änderung des Bebauungsplanes Nr. 231, Meerbusch-Osterath, 

Gewerbegebiet Mollsfeld-Nord; 
Beschluss zur Umstellung auf das Aufstellungsverfahren nach BauGB 2004 

 
Ratsherr Hoppe nimmt an der Beratung und Beschlussfassung nicht teil und hat im Zuhörerraum 
Platz genommen. 
 
Der Ausschuss für Planung, Wirtschaftsförderung, Liegenschaften des Rates der Stadt be-
schließt, das vor dem 20. Juli 2004 begonnene Aufstellungsverfahren für die 1.Änderung des Be-
bauungsplanes Nr. 231, Meerbusch-Osterath, Gewerbegebiet Mollsfeld-Nord, gemäß 
§ 244 (2) Satz 2 Baugesetzbuch vom 23. September 2004 (BGBl. I S. 2414), zuletzt geändert 
durch Gesetz vom 21. Juni 2005 (BGBl. I S. 1818), fortzuführen. 
 
Abstimmungsergebnis:  einstimmig 
 
 
14.4 88. Änderung des Flächennutzungsplanes, Meerbusch-Osterath, Görgesheideweg; 

Beschluss zur Umstellung auf das Aufstellungsverfahren nach BauGB 2004  
 
Ratsherr Hoppe nimmt an der Beratung und Beschlussfassung nicht teil und hat im Zuhörerraum 
Platz genommen. 
 
Der Ausschuss für Planung, Wirtschaftsförderung, Liegenschaften des Rates der Stadt be-
schließt, das vor dem 20. Juli 2004 begonnene Aufstellungsverfahren für die 88. Änderung des 
Flächennutzungsplanes Meerbusch-Osterath, Görgesheideweg, gemäß § 244 (2) Satz 2 Bauge-
setzbuch vom 23. September 2004 (BGBl. I S. 2414), zuletzt geändert durch Gesetz vom 
21. Juni 2005 (BGBl. I S. 1818), fortzuführen. 
 
Abstimmungsergebnis:  einstimmig 
 
 

15.0 Gebiet zwischen der Meerbuscher Straße, dem Kamperweg, der Stadtbahn Düsseldorf-
Krefeld und der A 57; 
15.1 Zustimmung zum Strukturplan 
15.2 Bebauungsplan Nr. 281, Meerbusch-Osterath, Auf dem Kamp/Kreisstraße K 9 n, 
 Teilabschnitt westlich der A 57 
 15.2.1 Zustimmung zum Gestaltungsplan 
 15.2.2 Form der Beteiligung der Öffentlichkeit gem. § 3 (1) BauGB 
 
15.1 Zustimmung zum Strukturplan 
 
Der Ausschuss für Planung, Wirtschaftsförderung, Liegenschaften des Rates der Stadt stimmt 
dem Strukturplan für das Gebiet zwischen der Meerbuscher Straße, dem Kamperweg, der Stadt-
bahn Düsseldorf-Krefeld und der A 57 in der Fassung vom 19.5.2006 zu. 
 
Abstimmungsergebnis: 13 Ja-Stimmen, 4 Nein-Stimmen 
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15.2 Bebauungsplan Nr. 281, Meerbusch-Osterath, Auf dem Kamp/Kreisstraße 9 n, 

Teilabschnitt westlich der A 57  
 
15.2.1 Zustimmung zum Gestaltungsplan/Vorentwurf 
 
Der Ausschuss für Planung, Wirtschaftsförderung, Liegenschaften des Rates der Stadt stimmt 
dem Gestaltungsplan/Vorentwurf des Bebauungsplanes Nr. 281, Meerbusch-Osterath, Auf dem 
Kamp/Kreisstraße 9 n, Teilabschnitt westlich der A 57 in der Fassung vom 19.5.2006 zu. 
 
Abstimmungsergebnis: 13 Ja-Stimmen, 4 Nein-Stimmen 
 
15.2.2 Form der Beteiligung der Öffentlichkeit gem. § 3 (1) BauGB 
 
Der Ausschuss für Planung, Wirtschaftsförderung, Liegenschaften des Rates der Stadt be-
schließt, auf der Grundlage des Bebauungsplanvorentwurfes in der Fassung vom 19.5.2006 eine 
frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 (1) Baugesetzbuch in der Beteiligungsform 2 
(mit Versammlung) gemäß den allgemeinen Richtlinien durchzuführen. 
 
Der räumliche Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 281 wird in etwa wie folgt begrenzt: 
- Im Osten vom westlichen Fahrbahnrand (Fahrtrichtung Köln) der A 57 zwischen dem Brü-

ckenbauwerk der A 57 bei Straßenkilometer 81,177 und der Meerbuscher Straße. 
- Im Süden durch die Meerbuscher Straße – L 476 (einschließlich) sowie eines ca. 90 m langen 

Teilstückes der westlichen Auffahrtsrampe zur A 57 (Anschlussstelle Bovert). 
- Im Westen und Südwesten durch den Weg (einschließlich) zwischen Meerbuscher Straße 

und Ivangsweg östlich des Hausgrundstückes Meerbuscher Straße 223, 
- weiter in westlicher Richtung durch ein ca. 150 m langes Teilstück des Ivangsweges (ein-

schließlich),  
- weiter durch eine gedachte Linie zwischen Ivangsweg und der Stadtbahnlinie Düsseldorf-

Krefeld – etwa in Höhe der westlichen Grenze der Flurstücke Gemarkung Osterath, Flur 3, 
Flurstücke 929 und 1337,  

- weiter in östlicher Richtung durch die Stadtbahnlinie Düsseldorf-Krefeld sowie  
- weiter in nördlicher Richtung durch die westliche Straßenbegrenzung der geplanten K 9 n bis 

zum Brückenbauwerk der A 57 bei Straßenkilometer 81,177 
und ist im nachstehenden Übersichtsplan gekennzeichnet. 
 

 
 
Abstimmungsergebnis: einstimmig 
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16.0 97. Änderung des Flächennutzungsplanes, Meerbusch-Osterath, Auf dem Kamp 
16.1 Zustimmung zum Vorentwurf 
16.2 Form der Beteiligung der Öffentlichkeit gem. § 3 (1) BauGB 

 
Beschluss: 
 
16.1 Zustimmung zum Vorentwurf 
 
Der Ausschuss für Planung, Wirtschaftsförderung, Liegenschaften des Rates der Stadt stimmt 
dem Vorentwurf der 97. Änderung des Flächennutzungsplanes Meerbusch-Osterath, Auf dem 
Kamp, in der Fassung vom 19.5.2006 zu. 
 
Abstimmungsergebnis: 13 Ja-Stimmen, 4 Nein-Stimmen 
 
 
16.2 Form der Beteiligung der Öffentlichkeit gem. § 3 (1) BauGB 
 
Der Ausschuss für Planung, Wirtschaftsförderung, Liegenschaften des Rates der Stadt be-
schließt, auf der Grundlage des Vorentwurfes der Flächennutzungsplanänderung in der Fassung 
vom 19.5.2006 eine frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 (1) Baugesetzbuch in der 
Beteiligungsform 1 (ohne Versammlung) gemäß den allgemeinen Richtlinien durchzuführen. 
Der räumliche Geltungsbereich dieser Änderung des Flächennutzungsplanes umfasst einen im 
Mittel ca. 150 m breiten Bereich westlich der A 57 zwischen der Meerbuscher Straße im Süden 
und dem Brückenbauwerk der A 57 bei Straßenkilometer 81,177 und ist im nachstehenden Über-
sichtsplan gekennzeichnet. 
 

 
 
Mit Wirksamkeit dieses Änderungsplanes werden die entgegenstehenden Darstellungen des Flä-
chennutzungsplanes unwirksam. 
 
Abstimmungsergebnis: einstimmig 
 
 

17.0 Bebauungsplan Nr. 281, Meerbusch-Osterath, Auf dem Kamp/Kreisstraße K 9 n, 
 Teilabschnitt westlich der A 57; 
 Anordnung einer Umlegung 
 

Beschluss: 
 
Der Ausschuss für Planung, Wirtschaftsförderung, Liegenschaften empfiehlt dem Rat der Stadt, 
folgenden Beschluss zu fassen: 
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Der Rat der Stadt ordnet gemäß § 46 (1) BauGB die Durchführung eines Umlegungsverfahrens 
gemäß § 45 ff. BauGB für das Gebiet des Bebauungsplanes Nr. 281, Meerbusch-Osterath, Auf 
dem Kamp/Kreisstraße 9 n, Teilabschnitt westlich der A 57, an. 
 
Abstimmungsergebnis:  13 Ja-Stimmen, 4 Nein-Stimmen 
 
Sprecher im Rat:  Ratsherr Schoenauer 
 
 

18.0 Bebauungsplan Nr. 280, Meerbusch-Strümp, Am Strümper Busch / Kreisstraße K 9 n; 
 Verzicht auf Beteiligung der Öffentlichkeit gem. § 3 (1) Nr. 2 BauGB 

 
Sachkundiger Bürger Behlen hat den Sitzungsraum vorübergehend verlassen. 
 
Beschluss: 
 
Der Ausschuss für Planung, Wirtschaftsförderung, Liegenschaften des Rates der Stadt be-
schließt, gemäß § 3 (1) Satz 2 Nr. 2 Baugesetzbuch vom 23. September 2004 (BGBl. I S. 2414) 
in der zur Zeit geltenden Fassung von der Unterrichtung der Öffentlichkeit und der Erörterung der 
Planung nach § 3 (1) Satz 1 Baugesetzbuch abzusehen, da die Unterrichtung der Öffentlichkeit 
und die Erörterung der Planung bereits zuvor auf anderer Grundlage – Bürgerversammlung am 
30.06.2005 und anschließender Beteiligung der Öffentlichkeit vom 01.07.2005 bis 22.07.2005 
einschließlich – erfolgt ist. 
 
Abstimmungsergebnis: 13 Ja-Stimmen, 3 Nein-Stimmen 
 
 

19.0 Bericht der Gemeindeprüfungsanstalt 
 
keine Beschlussfassung 
 
 

20.0 Bericht der Verwaltung über die Durchführung der Beschlüsse 
 
Der Ausschuss nimmt den Bericht zur Kenntnis. 
 
 

21.0 Termin der nächsten Sitzung 
 
Die nächste Sitzung findet abweichend des Langzeitplanes am 19. Juni 2006 um 16:00 Uhr statt. 
 
 

22.0 Verschiedenes 
 
keine Beschlussfassung 

 
 
 
 
Meerbusch, den 31. Mai 2006 
 
 
 
 
 
Schoenauer 
stellvertretender Hansen 
Ausschussvorsitzender Schriftführer 
 
 
  


